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"DER LICHTBLICK" erscheint 
in der Regel einmal monat
lich . Der Bezug ist ko
stenfrei . Bestellungen sind 
an die Redaktion zu rich
ten. 

"DER LICHTBLICK" wird aus
schließlich von Strafge
fangenen erstellt . Eine 
Zensur findet nicht statt. 

Einem Teil dieser Aus
gabe haben wir Zahlkarten 
beigelegt - zur Erleichte
rung für unsere zahlungs
bzw. spendenfreudigen Le-
ser . ,. 

Die Rückseite des Ein-
Lieferungsscheines ist mit 
einer Spendenquittung ver
sehen, die ·in Verbindung 
mit dem Poststempel als 
gültiger Beleg beim Fi 
nanzamt vorgelegt werden 
.~ann . Die Spenden an den 
"LICHTBLICK II sind aJs ge
mei~nützig anerkannt . 
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Dezember - Jahresabschluß . Für uns Zeit, Bilanz zu 
ziehen über das vergangene Jahr. 

Insgesamt 14 Hefte brdchten wir heraus . Zwölf Mo
natslrefte, ein Sonderheft "Freiwillige Mitarbeiter im 
Knast" und eine Repräsentativ-Ausgabe speziell für 
Veranstaltungen , bei denen wir den 'liehtblick' vor
stellen wollen. Beide Nummern liegen auch für Interes
sierte noch auf und können abgefordert werden . Die 
Auflage hat sich weiter gehoben. Der Bezieherkreis 
wird immer beachtlicher. Wir freuen uns natürlich da
rüber . 

Jeder neue Bezieher bedeutet für uns wieder ein 
Stück Öffentlichkeit, die der Strafvollzug in seiner 
Gesamtheit so notwendig braucht. Die Boulevardpresse 
bringt keine objektiven Berichte , berichtet n i e vom 
Knastalltag, berichtetnur von öffentlichkeitsträchti
gen Pannen, berichtet nur über schwere Delikte . Beson
ders jetzt wieder in der Vor weihnachtszeit häufen 
sich die schweren Delikte. Raubüberfälle gehören fast 
zur Tagesordnung . Die Folgen in der CJffentlichkei t : für 
den Straftäter kein Verständnis mehr zu haben, können 
dann auch nicht ausbleiben . Nur dieser Täterkreis, mit 
diesen durch die Presse gegangenen schweren Delikten, 
tvie Mord, Totschlag, Raub und Sexual verbrechen, be
schränkt sich auf ganze 2,2%. Die anderen Straftäter, 
die hier einsitzen müssen, haben kleinere Delikte . 

Uber sie wurde nicht in der Presse berichtet, sie 
sind von ihrer Umwelt vergessen, haben oftmals keine 
Familie , keine Freunde und Bekannte mehr. Kaum jemand 
will noch von ihnen was 1vissen. Keinen interessiert 
mehr, wie es ihnen geht. Ja, ob sie überhaupt noch 
leben! 

Weihnachten wäre doch sicher eine Gelegenheit f ür 
so manchen, etwas zu tun, und wenn es nur ein Gruß, 
eine Karte ist! 

Die letzten Wochen und Monate hatten wir Kämpfe zu 
du-rchstehen. Die Personalratswahlen wurden auf dem 
Rücken der Insassen ausgetragen. Die gemäßigten Medien 
standen auf unserer Seite, rochen rechtzeitig "den 
Braten", trieben auch den Vorsitzenden Jetschmann mal 
in die Enge. 

Allen voran, der meistgelesene Kommentator des Ber
liner ''Tagesspiegel" Günter Matthes in seiner Notiz 
"Am Rande bemerkt". (In unserem Pressespiegel) 

Auch der SFB widmete dem Thema eine Sendung in der 
zeitkritischen Sendung Gulliver . Hier kamen alle Sei
ten zu Wort . Jetschmann, Senator Meyer und die Ange
griffenen . Wer schlecht aussah,· blieb weiter hin 
Jetschmann. 

Natürlich denken wir auch an das neue Jahr, an die 
laufenden Kosten, denken wir lieber noch nicht. Aber 
vielleicht denken Sie, lieber Leser, einmal daran und 
benutzen die beigelegte Zahlkarte. 

In diesem Sinne 

Ihre 
Redaktionsgemeinschaft 
'der Lichtblick' 
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WENN DU GLAUBST, ES GEHT NICHT MEHR, 
SCHEINT VON IRGENOWO - AUCH FüR DICH -
EIN LICHT DAHER. 
Dies zu sehen wünschen wir vor allem 
denjenigen unter unseren Lesern, die 
in auswegloser Lage sind und Keinen 
Hoffnungssenimmer mehr haben. 
Allen unseren Leserinnen und Lesern 
ein besinnliches Fest und ein gesun
des, hoffnungsstarkes NEUES JAHR ! 
Ihre Redaktionsgemeinschaft 

'' d e r 1 1 c h t b 1 i c k " 
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Auszug aus dem 
vom 10. 11.1980 

Schr eiben 
Fr / Meu- I 

Sozi a 1 demokrat i sehe Partei 
Deutschlands 

Landesverband Be r lin 

Fraktion des Abgeordneten
hauses von Berl in 

Sehr geeh rte Herren, 

..... Wir sind der Auffa s
sung , daß die Berline r 
Gefangenenzeitungen auch 
weite rhin unzensiert e r
scheinen sollten und die 
sicher notwendige kr it i
sche Auseinandersetzung 
z. B. mit einzelnen Art i
keln inhaltlich und ni cht 
mit adminis trativen Mit
tel n geführt werden soll-
t e . . . .. . 

Mit freund ! ichen Grüßen 

Raine r Papenfuß 

Parlamentarischer 
Ges chäftsführer 

Hallo Mi tbürger, 

di e Arbeitsgemeinschaft 
Gefangenenhilfe i n der AHA 

( allgemeine homose xuelle 
arbeitsgemeinschaft e . v . ) 
betreut s chwule und pädo
phi le Gefangene, die 
"draußen" kei ne Kontakt
pe r sonen mehr haben. 

Wir be suchen die Jun
gens, schreiben Briefe , 
ve rmitt e ln e inen Paten , 
der wi e derum Bes uche 
macht , ggf . Urlaubseinla
dungen ausspr i cht , in Be
hör denangelegenheiten be
rät - wenn e r kann; anson
sten be s cha f ft er die In
formationen - und, soweit 
das der Knast überhaupt 
zuläßt, p~rsönliche Kon-
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takte schafft . Wir sind 
nicht die richtige Adresse 
für diejenigen, die nur 
Geld haben wollen . ( Die 
mögen weiterhin auf Hei 
ratsanzeigen schreiben! ) 

Wir meinen, daß Schwu
le und Pädos im Knast die 
ärmsten Schlucker sind. 
Wenn Ihr das auch meint, 
dann bringt bitte darüber 
mal eine kurze Notiz. 

Ausserdem bitten wir 
Euch , uns Eure Zeitschrift 
zu übersenden . Habt Ihr 
Interess e am AHA INFO ? 

Bitte benennt uns eine 
Kontaktperson in Eurem 
Team. Wir würden gern mal 
eine Geschäftssprechstun
de wahrnehmen. 
Beste Grüße 

Ott.o Sander 

An "der lichtblick" 
Redaktion 

Betr . : Image der JVA - Xrzte 
Bezug : LG Regensburg 

3 StVK 270/77 610) 
(Li chtblick 10/1980-$ . 27) 

Als s einerzeit der ge
genwärti g wieder von der 
Bundesanwal tschaft gesuch
t e Dr. med. Ekkehard Frei 
her r v . Seckendorff unter 
dem Verdacht festgenommen 
wurde , er hätte in seiner 
Eigenschaft als Gefängnis
arzt beabs ichtigt, Gefan
gene zu befreien, meldete 
die Hamburger MORGENPOST, 
man hätte "sich gleich ge
wundert, daß ein so guter 
Arzt sich um die Stelle 
des Gefängnisarztes bewor
ben" hätte . Die vom Ge
richt beanstandete Formu
lierung bezüglich der Qua
lifikati on der Gefängnis
ärzte scheint also nicht 
nur eine abseitige Heinunq 
des "LICHTBLICK", sondern 
herrschende Mein ung zu 
sei n ! 
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Wer im übrigen Secken 
dorffs verdienstvollen 
SPIEGEL - Artikel ("Eine 
gr oße Heuchelei Die 
Mängel der Mediziner- Aus
bildung in Deutschland" -
SPIEGEL 16/1969) gelesen 
hat, wird allerdings zu 
der Auffassung gelangen , 
daß erhebliche Qualifika
tionsmängel nicht nur bei 
Gefängnisärzten, sondern 
auch bei anderen Är zten 
vorliegen, die vor 1971 
(neue Prüfungsordnung) ihr 
Staatsexamen gemacht ha
ben. 

Seckendorffs Enthüllun
gen ( daß die Kandi da t en 
zum ärztlichen Staatsexa
men sich vorher bei der 
Sekretärin des Professor s 
die Prüfungsaufgaben und 
die dazu gehörenden Ant
worten abholen konnten j , 
i s t nicht nur für Harnburg 
sondern auch für Berlin 
nachgewiesen wor den, wo 
eine (im Spiegel mit Namen 
und Lichtbild bezeichne te) 
Pr ofessoren - Sekretärin 
"Generationen von l"ledi z i 
nern" auf diese rveise 
durchs Staatsexamen gehol 
fen hat . 

Dipl . disc. pol . 
Erwin Pape 
Leutnant zur See a . D. 
Fachhochschullehrer 
für Sozialpsychiatri e , 
- verwaltung, Recht und 
Politik 

PS : 

Betr . : Strafantrag gegen 
FRITZ TEUFEL und 
standesrech tliche 

Ermittlungsverf allr en 
gegen 
63 Rechtsanwälte 

Bezug: LICHTBLICK 10/1980 
s. 16/17 

In diesem Zusammenhang 
möchte ich (nicht zule tzt 
aufgrund gleicher Erfah
r ungen) auf fol gende Äu
ßerung des gegenwärti gen 



Präsidenten der Hamburger 
Bürgerschaft (Landespar
lament) hinweisen, der das 
aus langjäl1rigen Erfah
rungen als Volljurist, 
Rechtsanwalt, Vorsitzen
der des Rechtsausschusses 
im Landesparlament, Ju
stizsenator und Bürger
meister besser wissen muß 
als jeder andere: 
" Die Staatsanwaltschaft 
ist die Kavallerie der 
Justiz: 
schneidig - aber dumm ! " 

Erwin Pape 

"Wa~.> cüe. wahJte FJteihe.ä 
und den waf1Jte.•1 Ge.bJtauc.lt 
de-'!..6e.tbe~t am deu.,t.Uelt!.>te.n 
chaJtak.teA.L.6ie.Jtt, il.>:t d e:t 
Akßbruw.c.h de.·'t..6elbe1z". 
(Georg Chr. LichTenber g ) 

Wie ich der BILD-Zei
tung vom20.10.80 entnahm, 
stört die Gefängnispresse 
den Gefängnisfrieden. 

Von Ihrer Zeitschrift 
"Lichtblick" fand ich von 
1976 einige Exemplare erst 
vor wenigen t1onaten im 
Kleistpark, denn im Zei
tungshandel sind sie ja 
nicht erhältlich. In die
sen Exemplaren werden Ver
gleiche zwischen Tegel und 
bundesdeutschen Strafan
stalten angestellt, was 
falsch ist. Richtig wäre 
ein Vergleich zwischen 
bundesdeutschen Strafan
stalten und solchen im 
Ausland! Literatur darüber 
ist sicher in denmit "POL" 
signierten Büchern der Ge
denkbibliothek zu finden 
und so sollte Ihre Büche
rei mit derartigen Büchern 
ergänzt werden. Selbst im 
Lexikon kann man lesen, 
daß es im Mittelalter die 
Aber=Acht gab, d. h.-der 
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Geächtete konnte von jedem 
getötet werden. Viele der 
damaligen Straftaten ge
schehen aber noch heute. 
t~an sollte a 1 so froh sein, 
überhaupt noch zu leben, 
denn außer der ordentli
chen Justiz gibt es ja z. 
B. in Brasilien noch die 
Lynchjustiz, jedenfalls 
bei Mord. Mit Ausnahme 
der Länder mit Todesstrafe 
gibt es ja praktisch als 
Sühne keine Wiedervergel-
tung der M1ssetat. An 
Schuldbewußtsein und Süh
nebedürfnis scheint es 
überhaupt zu fehlen. 

Selbstverständlich ist 
der Mangel an Freiheit 
höchst mißlich, aber wenn 
ich Richter wäre, würde 
i eh jedenAngeklagten fra
gen, was er sich für den 
Fall dachte, wenn man sei
ner habhaft wird. Vermut-
1 ich \'Jerden Sie aber doch 
anders denken als ich und 
mein Beitrag zum Gefäng
nisfrieden wird Ihnen 
nicht gefallen, denn laut 
"Lichtblick", Nr. 3/1976, 
gehört es zu den Pflichten 
jedes Gefangenen, unzu
frieden zu sein. Ihren 
Wärtern mögen Sie zugute
halten, daß diese ja auf 
ihreArtauch im Gefängnis 
sind und zwar lebensläng
lich und nicht bei guter 
Führung eher entlassen 
\·Jerden. Jedenfa 11 s zeichne 
ich 
mit freundlichen Grüßen 
Böhm 

L1ebe Koe.te.ge.n ! 

Volt ku.Jtzem habe. ·ich 
Euch Exempta.Jte un.6 e.Jte.Jt 
ZU.tu.ng g~duc.kt und 1ni..t 
gJto ße..-'t F Jteude ha.t an.~ Vte 
1 G-ö H ert-tUc.ftke.Lt da.ia.u. 6 
auch Ex.~nptM.e von Eu.Jte.Jt 
Z e.i:tu.ng e.Jtha.i.ten. . 
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I eh habe. ~ie. vu:W:il!Li.c.h 
cw.eh g e.te..-~ e.n. Mich ltabe.n. 
cüe. A.Jt-tike..t ü.beJt cüe. Kü.n
cügu.nge.n deJt gu..te.n. Fach
m-UaAbe,.UeA ( i.mten} von deA 
L e.h!LteJt au ~ g eJtiiti:.eft., Eu. eh 
zu ~c.lvteibe.n. 

1 ch waJt von Se.p.tembeJt 
7979 bü Apw 1980 indeJt 
JVA Le.IVLteJt Stnaße.. Zehn 
Ja!Vte. tang habe. ic.h V1toge.n 
ve.Mc.lue.de.YL6te.Jt Altte.n ge.
J'l.Omme.•t, cLi.e. te.tzte.1t J ah1te 
He..-'toin. 

Nun, ~ei.t ü.beJt einem 
Jah1t te.be. ich .to:ta.t.6au.be..Jr..! 
Vaß Lcl1 da~.> g~chaS1.t ha
be., ve.Jtdanke. ic.h den da
maf-6 ange.~te.Ute.n Sozia.i
a.'l.bU:te.ttlt und ganz be..-~on
d~~ de.Jt Poychotogin Ro~
w.U.ha Sotta.u.. 

Viue. Leute. haben mU 
milt i11 deJt Wohngltu.ppe. au.6 
de.Jt S,mti.ovt I eine. Moti
vie..-'l..ungocv't.bei.t 1ii 't cüe 
TheJtapie. , in deJt .ich lte.<Lte 
lebe., begon11en. U~ttd ich 
l<.a~tt~tt .-~icheJt 6age.n, wM.e.n 
cü~ e. L e.u.te. damaf-6 nicht 
gewe.;) e.~tt nU.;t ih!tem ga~ttze.n 
E1YL6a.tz, .Lch wiiJtde. lte.u,te. 
noc.f1 a.u6 deJt Nadel hänge.rt! 

I nzww che.~tt be.5ind e. ich 
mich im tetzte.n VILU.te.t 
meine.Jt TlteJt.apie. und weJtde. 
i~tt einigen Monaten e.n.t
l.a~.>~~e.~tt. Sow.te. milt geht e..6 
einig e.n F Jtaue.n! 

Sote..te. UYL6Vtell. ]U-bÜZ 
w.VtkUc.h cüe. R~oziaLWie.
Jtung 60 uü.cWg ~ein, hät
te. u nie. pa~.>~ieJte.~tt dü.Jt-
6e.n, daß cü~e Le.u.te. ~.>o 
kapu.ttg~nacht we.Jtde.n, daß 
~1e. cte.-6 EJtgebtU6 kündigen. 
Ic.h hätte. ~~ jede.nSa.e.t-6 
noc.h vieten F~en ge
uii.YL6c.h-t, daß 1hne.n 60 po
~.>ltiv gehof.Se.n wiltd wie 
rnilt. 
T~chü.ß Ja~.>min A. 
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Besucher in der JVA Te
gel werden schon im Pfor
tenbereich durch Plakate 
darauf aufmerks am gemacht , 
daß in Tegel der Personal
rat neu gewählt werden 
soll . Eines davon mit der 
Forderung oder Frage : 
Müssen Gefa~genenzeitun

gen sein? 
Die Antwort gibt sich 

die in Tegel am stärksten 
vertretene Gewerkschaft 
gleich selbst : 

Die Gefangenenzeitungen 
haben durch Polemisierung, 
Halbwahrheiten usH . die 
Vertrauensgrundlage ent
zogen . 

Aber nich-r nur Plakate 
künden vom Personalrats
wahlkampf , auch Presse
erklärungen gab der VdJB 
(Verband der Justizvoll
zugsbediensteten im Deut
schen Beamtenbund) . 

So lautete eine davon, 
die Gefangene~ seien zu 
faul zum Arbeiten . 

Zumindest hier liegt 
die Vermutung nahe : Die 
Insassen orientieren sich 
an der Arbeitsmoral ihrer 
Werkmeister ! Kein Berufs
stand hat soviel Krank
meldungen wie gerade die 
Justizvollzugsbedienste
ten. 

Folgend kann die For
derung des VdJS nach 32 
freien Wochenenden nur 

. verwirren . Bisher standen 
den Vollzugsbediensteten 
15 freie Wochenenden zu . 

Diese Regel ung , sollte 
der Forderung stattgegeben 
werden , könnte nur dann 
in die Realität umgesetzt 
werden, wenn die häufig 
krankfeiernden Kollegen 
auf die Kur verzichten 
würden . 

Wir müssen hier jedoch 
fair genug sein und sagen , 
daß es sich bei diesen 
"Kranken" nur> um eine be-
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stimmte Gruppe handelt. 
Keineswegs alle Vollzugs
bediensteten nutzen diese 
Lücke im Beamtenrecht. 
Einige von den genannten 
nutzen diese Möglichkeit 
allerdings schamlos auf 
Kosten der Kollegen aus, 
die dann wirklich zu kaum 
einem freien \-lochenende 
komme~ . 

Auch ein Herr> Jetsch
mann sollte endlich erke~
nen , daß die von ihm ver
tretenen Bediensteten nur 
Menschen sind und es unter 
diesen zwangsläufig auch 
schwarze Schafe geben muß. 
Es gib-c schwar>ze Schafe in 
jeder> Berufsgruppe, davor 
is-c niemand sicher>. 

Henn aber> Jetschmann in 
seiner Funktion als Vor
sitzender forder>t, grobe 
oder> leichte Fahrlässig
keit nicht mehr zu ahnden, 
dann kann er> überhaupt 
nich-r mehr> ernstgenommen 
werden. 

Henn ein Beamter grob 
fahrlässig seine Dienst
pflich-r verletzt, dann 
soll er dafür auch zur 
Rechenschaft gezogen wer
den . Hat er seine Dienst
pflicht nur leicht fahr
lässig verletzt, dann wird 
ihm erfahrungsgemäß auch 
kein Haar gekrümmt. 

Die Erfahrung zeigt, 
daß selbst ein Kranken
pfleger, der im Dienst im 
Vollrausch einschlief, 
weiter seinen Dienst ma
chen kann. Daß ein Stati
onsbeamt er, der Schnaps 
einbrachte , weiter auf der 
gleichen Station Dienst 
schiebt. Die Liste ließe 
sich weiter fortsetzen. 
Aber wozu? In jeder Be
rufsgruppe gibt es schwar>
ze Schafe . 

Wer solche Fälle ver
allgemeiner>t, ist Jetsch
mann selbst . 

So sagte er nach einer 
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öffentlichkei~s-rräc~Tige~ 

Panne im Pfortenbereich, 
die Bedienste-cen dort sei
en so sehr überlas~et und 
mit Verfügungen und Vor
schriften übersch..,;emmt?, 
daß sie diese gar nich-c 
alle beach~en KÖ~n-ren. 
WÜT'den sie dies -cun, könn
te der täglich nol:Hendige 
Verkehr in diesem 3ereich 
nicht abge•..,ricl<elt · . .;erde:~. 

Hier ka~n man "ur sa
gen: "Irrtum, Herr Jetsch
mann, Ihr>e von Ihnen ver
tretenen Kollegen machen 
ihren Diens~ gerade in 
diesem Bereich ausgespro
chen korrek~ . HÜT'den sie 
dies nicht tun, ~p_L~e~ 

~·10hl mehr Insasse:-1 slc:1 
durch die PforTe emp~eh
len und nicht nur ein ein
ziger im Jahre 1980!" 

Die beliebte l1asche des 
VdJB , Schlampereien von 
einzelnen auf VerantHort
liche zu schieben , mit zu 
vielen Verfügungen u:1<i An
ordnungen zu argume~~ie
ren, kann doch die >jasse 
der Bediens~e~en nur er
schrecken. Wozu machen 
denn diemeisten von 
den Dienst korrekt, 
die GeHerkschaft 
eine Schlamperei 
stellt? 

ihnen 
·...;enn 

allen 
un-rer-

Jetschmann mußte in de:1 
letzten Wochen Schlappen 
einstecken. Der "TAG!:S
SPIEGEL" deckte seine Po
litik auf, andere t1edien 
zogen mit, auch dem SFB 
war>en die For>derungen un
ter dem Gesichtspunkt der 
Personalratswahlen eine 
Sendung wer>t. 

\·Ieder im Funk noch in 
der Presse sah Jetschmann 
so aus, wie er sich wohl 
selbst gern sähe. Bleibt 
abzuwar>ten, wie die i·Jähler 
ihn sehen werden . 

Hoffentlich nicht durch 
die Gewerkschaftsbr>ille . 

-jol-



INFORMATION 

E N T L A S S U N G S V 0 R B E R E I T U N G 
ERSTER TEIL 
MIT BEITRÄGEN VON: 
DR . GÜNTHER ERKEL UND DEM SENATOR FÜR ARBEIT UND SOZIALES 

Mit den nachstehend auf
geführten Stellungnahmen 
leiten wir eine Informa
tionsreihe für die Vorbe
reitung auf die Entlassung 
ein. 

In diesem Heft das Ge
leitwort mit einer Stel
lungnahme zur vorzeitigen 
Ent 1 assung nach zwei Dri t 
teln, von Staatssekretät 
Dr . Günther Erkel. 

Im Anschluß hieran die 
Ste 11 ungnahme aus dem Hau
se des Senators für Arbeit 
und Soziales. Diesmal zu 
sozialen Fragen. Im näch
sten Heft, so hoffen wir, 
können wir dann auch die 
Stellungnahme des Arbeits
amtes veröffentlichen. 

Wir würden es natürlich 
sehr begrüßen, aus unse
rem Leserkreis Erfahrungen 
und Anregungen zu erhal
ten . 

Die Informationsbe
schaffung erweist sich ge
rade bei dieser Themen
stellung als besonders 
langwierig . 

Sobald diese Informa
tionsreihe abgeschlossen 
sein wird, werden wir sie 
gesammelt in einer Bro
schüre zusammenstellen und 
an Interessierte abgeben . 

Schon aus diesem Grunde 
bitten wir besonders die 
Bewährungshelfer und So
zialarbeiter aus unserem 
Leserkreis um Ste 11 ungnah
me und Information. 

Auch ehemalige Inhaf
tierte sind aufgerufen uns 
ihre Erfahrungen zu über
mitteln, so daß wir ganz 
gezielt auf schwierige 
Punkte, die einer Klärung 
bedürfen, eingehen kön
nen. · -red~ 

DR. GÜNTHER ERKEL 
STAATSSEKRETAR 

OES BUNDESMINISTERIUMS DEli .JUSTIZ 

Die Regelung des § 57 
Abs . 1, also die Ausset
zung des Restes einer ze:i.
tigen Freiheitsstrafe zur 
Bewährung nach VerbüBung 
von zwei Dritteln der ver
hängten Strafe, hat sich 
be• . ..,ährt. Die Kriterien, 
nach denen eine vorzeiti
ge Entlassung bei günsti
ger Zukunftsprognose zum 
Zwei-Drittel-Zeitpunkt in 
Frage kommt, nämlich die 
Würdigung der Persönlich
keit des Verurteilten , 
seines Vorlebens, der um
stände seiner Tat, seines 
Verhaltens im Vollzug, 
seiner Lebensverhältnisse 
und der zu en.,.artenden 
Wirkung einer Aussetzung 
für ihn (§ 57 Abs. 1 Satz 
2 StGB) lassen eine sach
gerechte Handhabung für 
jeden zu prüfenden Ein
zelfall zu . Zahlenmäßig 
läßt sich festhalten, daß 
im Jahre 1979 im Bundes
gebiet in 12 .011 Fällen 
Entlassungen auf Grund des 
§ 57 Abs . 1 StGB erfolg
ten (hinzu kommen noch im 
Jugendstrafvollzug die 
teilweise ähnlich gela
gerten Fälle der §§ 88, 
89 JGG) , während die Ge
samtzahl der erst nach En
de der Strafe Entlassenen 
42 . 242 betragen hat. So
weit auch für 1980 bereits 
Zahlenmaterial vorliegt, 
ist keine wesentliche Än
derung des Verhältnisses 
von nach § 57 Abs . 1 StGB 
Entlassenen zu Vollverbü
ßern festzustellen. 
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Die Anwendungsfälle des 
§ 57 Abs . 2 StGB, also der 
Aussetzung des Strafrestes 
schon nach VerbüBung der 
Hälfte einer zeitigen 
Freiheitsstrafe, sind weit 
geringer; statistisch 
fällt § 57 Abs. 2 StGB 
kaum ins Ge•.·licht . Im Jah
re 1979 kamen im gesamten 
Bundesgebiet monatlich nur 
zwischen 4 und 12 Fälle 
vorzeitiger Entlassung 
nach § 57 Abs . 2 StGB vor. 
Auch für 1980 ist keine 
Tendenz zu verstärkten 
Halbstrafentlassungen zu 
verzeichnen . Der Grund für 
den geringen Anteil der 
Fälle des§ 57 Abs. 2 StGB 
dürfte nicht nur im all
gemeinen Ausnahmecharak
ter dieser Vorschrift lie
gen . Zu b~rücksichtigen 
ist vielmehr, daß der An
wendungsbereich der Vor
schrift ohnehin schmal 
ist, weil sie überhaupt 
erst bei Strafen von mehr 
als 18 Monaten praktisch 
Bedeutung gewinnt (vgl . 
§57 Abs. 2 Nr . 1 StGB) . 
Darüber hinaus ist für den 
Bereich der Freiheitsstra
fe bis zu 2 Jahren eine 
zunehmende Tendenz der Ge
richte zu beobachten, 
schon von § 56 Abs . 2 StGB 
Gebrauch zu machen, so daß 
ein Großteil des Täter
kreises, bei dem "beson
dere Umstände" im Sinne 
dieser Vorschrift vorlie
gen, gar nicht erst in den 
Strafvollzug gelangt. 
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1. Um gültige Arbeits
papiere sollten Sie sich 
so früh wie möglich vor 
der Haftentlassung bemü
hen. Eine Lohnsteuerkarte 
können Sie bei dem Be
zirksamt, Abt. Personal 
und Verwaltung, beantra
gen, in dessen Bereich Sie 
am 20. 9. des Vorjehres po
lizeilich gemeldet waren. 
Liegt eine polizeiliche 
loteldung nicht vor, wird 
Ihnen das Bezirksamt eine 
Lohnsteuerkarte ausstel
len, in dessen Bereich die 
Haftanstalt lieg~, in der 
Sie sich zur Zeit befin
den . 

Der Antrag kann form
los gestellt werden . An
zugeben sind 

a) Ihre genauen 
lien {Name, 
Geburtstag, 
ort) 

b) Familienstand 
c) Personalien 

gatten 
d) Steuerklasse 

gatten 

Persona
Vorname, 
Geburts-

des Ehe-

des Ehe-

e) Zahl der Kinder unter 
18 Jahren (entfällt bei 
geschiedenen Eheleu
ten wenn die Kinder im 
Haushalt .des geschie
denen Ehegatten leben) 

f) Religionszugehörigkeit 
g) Polizeiliche Meldung. 

Sonderregelungen: 
Bei dauernd getrennt 

lebenden Ehegatten ist das 
Bezirksamt zuständig, in 
dessen Bereich der ältere 
der Ehegatten lebt. In 
diesem Fall müssen Sie 
Ihrem Antrag eine Erklä
rung beifügen (formlos), 
daß Sie von Ihrem Ehepart
ner dauernd getrennt le
ben. 

Versicherungshefte kann 
der für Sie zuständige 
Gruppenleiter telefonisch 
l:::!i der LVA anfordern. Sie 
können sich auch direkt 
an Herrn Stephan von der 
LVA wenden. Hier ist je-
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doch mit einer Bearbei
tungszeit von 4 -6 Wochen 
zu rechnen (bei Lohnsteu
erkarten ca. 2 Wochen). 

2. Kontakt zum Sozial
amt (Haftentlassenenhil
fe) sollten Sie nicht e rst 
während der Inhaftierung 
oder gar nach der Haft
entlassung, sondern be
reits vor der Inhaftierung 
aufnehmen, um so, falls 
möglich, den Erhalt Ihrer 
Wohnung bzw. den Lebens
unterhalt für Ihre Ange
hörigen sicherzustellen . 
Zuständig ist das Sozial
amt, in dessen Bereich Sie 
polizeilich gemeldet sind 
oder zuletzt nach dem 
1.1.1975 polizeilich ge
meldet waren. 

Sollte es Ihnen wegen 
Verhaftung oder Festnahme 
nicht möglich sein, vor 
Ihrer Inhaftierung Kontakt 
zum Sozialamt aufzunehmen, 
ist es ratsam, sich so
fort nach der Aufnahme in 
der Untersuchungshaft-
bzw. Justizvollzugsan-
stalt an den Sozialdienst 
zu wenden, um die Obernah
me der Miete (möglich bei 
Freiheitsstrafen bis zu 
9 Monaten und angemesse
ner Miethöhe) zu beantra
gen. Die Übernahme der 
Miete bei Untermietver
hältnissen wird vom Sozi
alamt in der Regel abge
lehnt. 

Darüber, tvelche weite
ren konkreten Hilfen vom 
Sozialamt gewährt tverden 
können und was dabei zu 
beachten ist, wird Sie das 
Referat VII A meiner Ver
waltung informieren. 

Sollten Sie glauben, 
daß man Ihnen in der Lei
stungsstelle des Sozial
amtes nicht gerecht wird, 
empfehle ich Ihnen, sich 
mit der Haftentlassenen
hilfe in Verbindung zu 
setzen. Ich bitte dabei 
jedoch grundsätzlich eins 
zu bedenken: jedem Sach-
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bearbeiter in der Vernal
tung, auch beimSozialamt, 
sind durch Gesetze, Aus
führungs-, Ven.,al tungs
vorschriften und dergl. 
Grenzen gesetzt, die er 
nicht überschreiten kann 
und darf. Wird er Ihren 
Erwartungen nicht gerecht, 
so wird es nicht daran 
liegen, daß er Ihnen ge
genüber Vorurteile hat 
oder Sie "ab:vimmeln will". 

Für Inhaftierte kommen 
außer der unter Textziffer 
2 genannten H i 1 fe-Ubernah
me von Miete zum Erhalt 
einer WohnungweitereLei
stungen in der Regel nicht 
in Betracht. Maßgeblich 
hierfür ist der Grundsatz 
der Nachrang igke i t der So
zi a 1 h i lfe, d . h . , daß im 
Falle einer Inhaftierung 
die für den Lebensbedarf 
erfordert ichen Leistungen 
von den Justizbehörden zu 
erbringen sind. Gleiches 
gilt auch für Taschengeld
leistungen oder andere 
einmalige Leistungen nach 
dem Bundessozialhilfege
setz. 

Für Haftentlassene 
sieht das Bundessozialhi 1-
fegesetz keine Sonderre
gelung vor . Hilfen werden 
dann gewährt, wenn die 
daran imGesetz geknüpften 
Voraussetzungen erfüllt 
sind. Wei I sich die Art 
und der Umfang konkreter 
Hilfen jeweils nach der 
Besonderheit des Einzel
falles richten, erscheint 
es mir am sinnvollsten, 
den Hilfesuchenden die 
entsprechenden Beratungs
stellen der Bezirksämter 
zu verweisen. 

Zu beziehen is~ d~e 

9roschUre ~ sozialhilfe :hr 

gu~es ~echt ~ 3US cer 
Reihe: Büger Ser vice 5 
über ~ Bundesrninsr;er fJr 
Jugend, Familie .. md Gesu'ld 
heit 
Postfach 20 04 90 
5300 8 0 N N 2 
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KANN FREIHEIT IM KNAST GELERNT WERDEN ? 

von Michael Voß 

REFORM DER JUGENDSTRAFE ? 

Seit 1976 arbeitet eine 
vom Bundesminister der Ju
stiz eingesetzte Kommis
sion an Grundsätzen für 
den künftigen Jugendstraf
vollzug. Mittlerweile ist 
die Arbeit abgeschlossen. 
In zehn Tagungsberichten 
und einem Abschlußbericht 
liegen äie Arbeitsergeb
nisse vor. Gleichzeitig 
ist ein Referentenentwurf 
erstellt worden und kur
siert demnächst im Voll
zug und den Verbänden . 

Der Kommission wurde 
aufgegeben, den Jugend
strafvollzug so fortzuent
wickeln, daß er neben dem 
Entzug der Freiheit auch 
gewährleistet, "soziales 
Verhalten zu trainieren 
und Erziehungs- und Bil
dungslücken zu schließen". 

Die Aufgabenstellung, 
vom Justizminister nur 
grob umrissen, wurde der 
Kommission während ihrer 
ersten Sitzung vom m~n~
steriellen Beraterstab nä
her erläutert. 

Zunächst wurden radika
le Reformer in die Schran
ken verwiesen: Recht und 
Strafvollzug bilden eine 
Einheit . An eine einsei
tige Abschaffung des Voll
zugs sei nicht zu denken, 
r.,rer 'trolle das Kind mit dem 
Bade ausschütten.Es würde 
immer junge Menschen ge
ben, diestationäre Unter
bringung in einer Institu
tion brauchen . 

Wer dachte, es gelte 
die Jugendstrafe zukünf
tig allein erzieherisch 

zu gestalten, mußte erfah
ren, daß auch weiterhin 
"die Jugendstrafe als ech
te Strafe konzipiert" 
wird. 

Die Reformer sollten 
also das Bild einer Insti
tution erarbeiten, die 
gleichzeitig Freiheits
entzug, Nacherziehung, Ab
schreckung und Resoziali
sierung unter einem Dach 
beherbergt. 

Dabei geraten den Re
formern zwei Handlungsvor
stellungen durcheinander: 
sie konzipieren menschli
ches Handeln als unabhän
gig, gleichzeitig aber 
auch als abhängig. Einer
seits ist der Jugendliche 
bloß Opfer seiner Sozia
lisation, andererseits 
kann er entscheiden, ob er 
eine Straftat begehen will 
oder nicht. 

Dieser unverarbeitete 
Widerspruch . prägte 
schließlich auch das Bild 
der Institution, das ent
worfen werden sollte. 

Dem klassischen Gefäng
nis war Kasernierung da
bei keinesfalls genug: es 
mußte das Faktum des Frei
heitsentzugs noch überhö
hen durch symbolträchtige 
Maßnahmen wie Sexualent
zug, schlechtes Essen und 
Minimallohn. ~venigstens 

diese !.fomente sollen künf
tig entfallen. Freiheits
entzug als solcher sei 
Strafe genug. 

KÜNSTLICHE 
SOZIALSTRUKTUREN 

Damit ist aber das Pro
blem nur verschoben. Denn, 
wie soll Freiheit und Au
tonomie in gesellschaft
licher Isolation gelernt 
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werden? Die künstlichen 
Sozialstrukturen des Ge
fängnisses können eigent
lich nur desozialisierend 
sein. f\1er ein Problem be
t.,rältigen will, muß durch 
es hindurch und nicht an 
ihm vorbei. Soziales Fehl
verhalten kann nur dort 
abgebaut werden, wo es ent
standen ist: im Spektrum 
der alltäglichen Zwänge, 
Verlockungen und Verfüh
rungen. Ein kaum einseh
barer Widerspruch: daB der 
Ausschluß aus der Gesell
schaft den f·liedereinschluß 
fördern soll. Das Gegen
teil ist der Fall. 

So verr·rundert es nichc, 
daß selbst in der "modern
sten Jugendstrafanstalt 
Europas", in Hameln-Tün
dern, mit einem Entlas
sungsschock gerechnet 
r.,rird. ~lenn auch noch diese 
Anstalt, dieden Forderun
gen der Kommission bereits 
j et:zt sehr nahe kom.Yflt, mit 
einem "Entlassungsschock" 
rechnen muß, zeigt sich 
die Undurchführbarkeit der 
Forderung, Freibeitim Ab
seits zu erlernen. 

Also: r.,rie reformiert 
man einen Widerspruch? 
Diesem Unikum gilt der 
Großteil der im Schlußbe
richt versammelten Vor
schläge. ;•lie hat man sich 
das Erziehungsfeld Jugend
strafanstalt vorzustellen? 

Für den reformunkundi
gen Leser seien die we
sentlichsten Merkmale re
feriert. In Anstalten mit 
maximal vier Vollzugsein
heiten zu je sechzig Plät
zen, a ufgetei 1 ':. in !-Iohn
gruppen mit fün: bis aci)t 
Gefangenen, finden "Erzie
hung" und "Behandlung" 
statt . "Erziehung" umfaßt 
alle kompensatorischen 
Maßnahmen, insbesondere 
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schulische und berufliche 
Bildung. "Behandlung" ist 
auf diagnostizierte Per
sönlichkeitsstörungen ge
richtet. Um die geeignete 
"Mischung" abzustimmen, 
wird noch vor der Straf
haft ein "Vollzugs"- und 
ein "Erziehungsplan" er
stellt . Mit der Tradition 
findet kein Bruch statt: 
sollte ein Gefangener sich 
gegen den Einsatz pädago
gischer Mittel wehren, 
( ungeachtet der Folgen: 
z. B. Entzug des Taschen
geldes ) soll auch in Zu
kunft die Bereitschaft 
disziplinarisch herge
stellt werden. 

Bis hin zum offenen Wi
derspruch: auch Freizeit
veranstaltungen sollen ge
gen den Willen erzwungen 
werden können. Und schließ
lich großzügig: wer trotz 
Entlassungsvorsorge und 
Nachbetreuung die Stützen 
des Gefängnislebens in 
Krisenzeiten nicht missen 
will, soll Gelegenheit er
halten zur "Kriseninter
vention", kurzfristig 
freiwillig in die Anstalt 
zurückkehren zu dürfen. 

KONFORMISMUS 
STATI UMLERNEN 

Si eh t man von schmük
kendem Beiwerk ab, redu
ziert es sich im Kern auf 
drei altbekannteMerkmale: 
die Anwesenheit wird er
zwungen, ebenso die Teil
nahme, und schließlich 
winkt als Belohnung für 
den erfolgreichen Abschluß 
des Therapieprogramms die 
vorzeitige Entlassung. 

Da wird auch weiterhin 
auf Anpassung gesetzt und
auf Überzeugung verzich
tet : Konformismus statt 
Umlernen . Die kleinen Zu-

.geständnisse an die "Mit
verantwortung" der Gefan
genen in den Bereichep, 
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"die sich für Mitwirkung 
eignen", sind bloße Schön
färberei. 

Das hinter solchen Vor
schlägen steckende Erzie
hungsmodell ist unverän
dert mechanistisch. Statt 
dem Jugendlichen Zeit zu
zugestehen, sich mit wi
dersprüchlichen Erwartun
gen von Familie, peer
group und Gesellschaft zu 
arrangieren, erwartet man 
von ihm eine möglichst ra
sche Anpassung an die Er
wachsenenwelt. Der Straf
vollzug hat keinen Raum 
für das Austragen wider
sprüchlicher Normen. 

Nur in einem Sondervo
cum ist eine Minderheit 
der Kommission der Mei
nung, daß durch den Ein
satz von Disziplinarmit
teln keine Motivation zu 
Arbeit und Ausbildung ge
weckt werden kann. 

Das Grundziel der Voll
zugsreform aber bleibt, 
"auch frustrierende Erleb
nisse verkraften zu kön
nen" . Der Gefangene soll 
lernen, sich in sein Los 
zu fügen und seinen niedri
gen sozialen Status zu ak
zeptieren. Selten wurde 
das Anliegen staatlicher 
Sozialkontrolle offener 
formuliert. In den Grund
sätzen zur Arbeit im Voll
zug heißt es entlarvend: 
der Gefangene soll lernen, 
"in Gemeinschaft und mög
lichst in Gruppen gleich
förmige Arbeitsabläufe 
einschließlich fließband
artiger Tätigkeiten aus
zuführen". 

Fast Hohn dann, in der 
Fußnote zu betonen, daß 
"die Vorschriften des Ju
gendarbeitsschutzgesetzes 
über Akkord und FlieBar
beit unberührt bleiben 
sollen". Also nicht mehr 
oder weniger Ausbeutung 
wie draußen. 

Zwar soll das Arbeits
entgelt "auf der Grundla
?e eines Tariflohnmodells 
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geregelt werden"; jedoch: 
"die Kommission geht da
bei zur Zeit von einem 
mittleren Tariflohn von 
6,74 D/1 pro Stunde aus 
(unterste Qualifikations
stufe)". Aber: "Den Beson
derheiten des Vollzugs 
wird durch ein System von 
Abzügen Rechnung getra 
gen." 

Ein anderes Lernziel: 
der Gefangene soll Kon
fliktlösungstechnikenler
nen. Vor allem Rücksicht
nahme wird ihm anempfoh
len; die Bediensteten der 
Anstalt bleiben von die
ser Empfehlung verschont, 
wenngleich ein beachtlich 
großer Teil der Kommissi
on auch den Beamten den 
gewaltfreien Umgang emp
fehlen wollte . Die Mehr
bei t aber gibt sich reali
stisch: im Hinblick auf 
das Disziplinierungsrecht 
werden die Bediensteten 
kommunikativen Handeins 
entbunden . Dasist schiere 
Reproduktion obrigkeits
staatlichen Denkens. 

Schließlich die Vor
stellung derAnstaltsfrei
zei t: "!1usi sehe Betä ti 
gungsmöglichkeiten, krea
tives Schaffen, Spiel, 
Geselligkeit, Lesen, Wei-
terb.ildung, .... . . Hobby-
pflege und Sport" bieten 
den Freiraum zur Persön
lichkeitsentfaltung. Das 
sind Vorschläge, die eher 
an das liberale Publikum 
der Reformbemühungen 
adressiert sind, als an 
die wirklichen Freizeit
bedürfnisse von Jugendli
chen. 

DURCH DIE MASCHEN 
DES KONTROLLNETZES 

Die Kommission bezieht 
auch Stellung zu dem Vor
feld der Jugendstrafe . 
Soziale Trainingskurse, 
Wohngemeinschaften, Erzie-



hungsheime, Jugendarrest, 
Bewährungshilfe und Ju
gendgerichtshilfe werden 
diskutiert . 

Die Kommission fordert 
in diesem Bereich den Aus
bau der ambulanten Kon
trollformen: Durch 
"weiche" Sanktionen will 
die Kommission die Anwen
dung freiheitsentziehen
der Strafen vermindern . 
Also erwartet man konse
quenterweise Vorschläge 
zur Kapazitätsverminde
rung der Haftplätze. Das 
gerät eini ge Seiten spä
ter zur Seifenblase, wenn 
man erfährt , daß auch für 
die Zukunft dieHaftplatz
zahl um 6000 kalkuliert 
wird. Der Ausbau ambulan
ter Sanktionen entpuppt 
sich als Ausweitung und 
Verfeinerung des Kontroll
netzes . Dieamerikanischen 
"Diversionsprograrrune" hat
ten einen ähnlichen Ef
fekt: sie waren weniger 
ein Angebot für die ge
wöhnlichen Vollzugskandi
daten als Entwicklung ei
nes Sanktionsprogramms für 
diejenigen, die bisher 
durch die Maschen fielen . 

Das Ganze ist Bestand
teil einer Verzahnungspo
litik . Si e umfaßt die In
tegration der "Hilfen und 
Maßnahmen" in einen Ge
samtplan, die Nöglichkeit 
eines "raschen und kompli
kationsfreien Übergangs 
von einer Einrichtung in 
die andere" und die Be
stellung des Bewährungs
helfers schon während der 
Haftzeit" bei allen Ju
gendstrafen. 

Wenn ein Jugendlicher 
gegenwärtig noch durch die 
Lücken des Kontrollnetzes 
schlüpfen kann, malt die 
Verzahnungspali tik ein dü
steres Bild perfekter und 
hautnaher Überwachung . War 
es doch bisher gerade die 
vermeintliche Ineffiziens 
staatlicher Kontrolle, die 
durch ihre Reibungsverlu-
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ste letzte Reste von per
sönlicher Entfaltung zu
ließ . 

UMGESTALTUNG DER 
UNTERSUCHUNGSHAFT 

Die Diskussion der Un
tersuchungshaft bleibt 
ähnlich zweideutig. zu
nächst kritisiert die Kom
mission zu Recht, daß die 
Untersuchungshaft zuneh
mend an die Stelle der 
kurzen Jugendstrafe tritt, 
und schlägt ihre Ein
schränkung vor . Bei ihren 
Vorschlägen fühlt man sich 
an das Hamburger Projekt 
"Haften tscheidungshi lfe" 
erinnert . Dort bekam der 
Richter durch den Sozial 
arbeiter Einzelinformati 
onen über den jeweiligen 
Fall, um eine schematische 
Anordnung der U - Haft zu 
verhindern. 

Wenige Seiten später 
allerdings, als es um die 
organisatorische Gestal
tung der U-Haft geht, wird 
sie unter der Hand in ei
ne diagnostische Eingangs
phase umgemodelt. Plötz
lich stört die zuvor kon
statierte "Ausnahmesitua
tion Knast" nichtmehr die 
Richtigkeit der Diagnose . 
Die Unschuldsvermutung 
t:ritt bei der Mehrheit der 
Kommission so weit in den 
Hintergrund, daß sie auch 
dem u - Häftling "sozial
pädagogische Programme" 
zwangsweise verordnen 
tvill . Natürlich in seinem 
Interesse. Immerhin macht 
ein Sondervotum verfas
sungsrechtliche Bedenken 
gegen die Einführung eines 
"besonderen Behandlungs
verhältnisses" geltend . 
Deutlich genug: man ist 
nicht gegen den Gebrauch 
der U- Haft überhaupt, son
dern einzig gegen ihr un
genutztes Verstreichen. 

Die Konsequenz: Unter
suchungshaft und Straf-

11 

vollzug sind kaum noch 
unterscheidbar. Die sank
tionsähnliche Gestaltung 
der U - Haft ist ein Plä
doyer für die Wiederein
führung der kurzen Frei
heitsstrafe. Siefällt da 
mit in kriminalpolitische 
tJber legungen der fünfziger 
Jahre zurück . Die Straf
rechtsreform hatte gerade 
zur Stärkung spezialprä
ventiver Strafzwecke die 
kurze Freiheitsstrafe ab
geschafft . 

DURCHSUCHUNGSETHIK ? 
I 

Ebenso sind die Grund
sätze für die Unterbrin
gung ein Lehrstück für das 
Umschlagen der Forderungen 
nach Autonomie inKontrol
le. Die Kommission will 
die jugendlichen Gefange
nen in Wohngruppen mit 
fünf bis acht Plätzen un
terbringen, um das Leben 
in überschaubaren Gemein
schaften für soziale Lern
prozesse zu nutzen . Jeder 
Gefangene soll einen In
dividualbereich bekommen. 

Außerdem sollen aber 
jedem Wohnbereich minde
stens vier Bedienstete 
ständig (!) zugeordnet 
werden . An der klassischen 
Durchsuchungsethik hat 
sich nichts geändert. Die 
jederzeit "zulässige Durch
suchung der Zelle" soll 
zwar das "Ehrgefühl des 
jungen Gefangenen beach
ten" und die "Sachen sol
len ordentlich behandelt 
tverden ", aber der Gefan
gene bleibt ein Mensch 
ohne das Recht auf ein Ge
heimnis . Trotz der wuchern
den Kontrolldichte bleibt 
das Arsenal der Zwangs
und Disziplinarmittel er
halten : Freizeitsperre, 
Einzelhaft, Fesselung und 
Schußwaffengebrauch sind 
auch zukünftig vorgesehen . 
Nur auf Fluchtversuchen 
soll nicht mehr geschos-
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sen werden . 
Ein weiteres Beispiel 

für lediglich kosmetische 
Veränderungen des Kon
trollarsenals : die Vor
schläge zum Umgangmit den 
14- und 15jährigen im Ju
gendvollzug . Die jüngsten 
Jugendstrafgefangenensol
len künftig nicht mehr ins 
Gefängnis eingewiesen wer
den : Bin Eingeständnis in 
die persönlichkeitsge
fährdeten Flli~tionen des 
Strafvollzugs? Der Vor
schlag ist aber keineswegs 
eine Anhebunq der Straf
mündigkeitsgrenze, son
dern nur e i ne vollstrek
kungspraktische Umorien
tierung. Die Jüngsten sol
len gleichwohl, "solange 
eine stationäre Unterbrin
gung unvermeidlich ist", 
in "geeigneten" , also ver
mutlich geschlossenen Ein
richtungen untergebracht 
werden. Der Heimaufenthalt 
soll als VerbüBungszeit 
angerechnet werden. Der 
viel sinnvollere Vor
schlag, durch den Voll
streckungsleiter anre
chenbare Strafunterbre
chungen anordnen zu kön
nen, tritt zurück. 

Die Gründe, die für die 
Herausnahme der 14- und 15-
jährigen sprechen, sind 
ebenso überzeugend für die 
16- und 17jährigen. Ein 
Verzicht auf letztere 
Gruppe hätte die Kommis
sion allerdings ihres Na
mens beraubt, und das Eti
kett des "Jugend"- Straf
vollzugs vollends als 
Rechtfertigung für die Zu
schreibung einer besonde
ren Erziehungsbedürftig
keit auch Qei über 18jäh
rigen jungen Menschen als 
Abgrenzkriteriumgegenüber 
1em Er1-1achsenPnstraf ·o.:: 1-

z.uq tJesei tigt . So kann man 
weiter unter Verweis auf 
die wenigen Jugendlichen 
6000 Volljährigen die 
Emanzipation zum Erwachse
nen absprechen, ihnen die 
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Auswahl eigener Soziali
sationserfahrungen vor
enthalten und sie zu Er
ziehungsobjekten erklären . 

NEULAND AUF 
AUSGETRETENEN PFADEN 

Die während der konsti
tuierenden Sitzung der 
Kommission gestellte Fra 
ge, "wurde je auf so aus
getretenen Pfaden Neuland 
erschlossen", bliebrheto
risch. Keine andere Kom
mission im Bereich straf
rechtlicher Reformen ~ror
de so deutlich dem staat
lichen Interesse gerecht, 
in ein Gesetzgebungsver
fahren möglichst wenig In
novation einzubringen, 
aber gleichwohl - aus Le
gitimationsgründen - mög
lichst viel reformerischen 
Eifer zu verbreiten . Sach
zwangsrhetorik und sture 
Anvisierung des "goldenen 
Mittelwegs" haben zwei toTe
sentliehe Einsichten ver
hindert . 

Zwn einen kann der Kom
mission schlechthin nicht 
der so vielfach ausgewie
sene Mißerfolg zwangsthe
rapeutischer Maßnahmen 
verborgen geblieben sein. 
In Reib und Glied mit den 
Resozialisierungsbefürwor
tern argumentiert man, daß 
die Behandlung überhaupt 
erst einmal fest etabliert 
sein muß. Dann würde sich 
ein Erfolg schon einstel
len. DieErfolgsbilanz der 
im Auslandmit großem Auf
wand etablierten Behand
lungsketten blieb jedoch 
im Rahmen der Rückfallquo
ten des Verwahrvollzugs. 
Wäre die Ineffektivität 
noch zu verschmerzen, sind 
'iJ., -r~i~s aber cie JJe~uen 
des Bestraften vermehrt 
und die Ungerechtigkeiten 
bei der Strafzumessung ge
fördert 1·1orden. Aller
dings: möglicherweise wur
de auch im Ausland nicht 
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genug in eine konsequente 
Behandlungsstrafe inve
stiert. Ganz sicher lassen 
sich effektivere Erzie
hungs- und Behandlungsein
richtungen denken. Nur ".,ä
ren das keine Bestrafungs
stätten mehr, sondern In
ternate, Sanatorien .. . 

Zugleich sind aber ge
rade diejenigen, die den 
Behandlungsgedanken ver
fechten, Anhänger der un
bedingten Einheit von Ge
neral- und Spezialpräven
tion. Genau daran findet 
a~e Behandlungsorientie
rung schnell ihre Grenzen . 
I ch denke vielmehr , daß 
die Behandlungsanstalten 
in den USA und in Skandi 
navien zum Zeitpunkt ihres 
Rückgangs bereits die ma
ximale Therapieorientie
rung hatten, die ein Ge
fängnis überhaupt haben 
kann. 

Zum anderenkonnte sich 
die Kommission zu einem 
konsequenten Behandlungs
vollzug gar nicht durch
ringen. Sie schreibt erst 
gar keinen Kommissions
entlrorf eines Gesetzes, 
sondern überläßt "die Um
setzung in die Gesetzes
sprache den Fachleuten" 
des Ministers . Die Kommis
sion nahm die Machbar
kei tskr i terien der Finanz
bürokraten vorweg und bie
tet gleich eine Stückelung 
aufwendiger Reform~eile 

an. Die Kommission hat 
ihre Rechtfertigungsfunk
tion erkannt und akzep
tiert . 

Inzwischen ha·t sich ge
zeigt, daß bereits par
allel (!) ein Referenten
entwurf erarbeitet wurde . 
Man darf auf inhaltliche 
Vergleiche gespannt sein. 

(mit freundlicher Geneh
migung des BELTZ-VERLAGES 
entnommen aus 11 SOZIAL
MAGAZIN11, November 1980 ) 



INFORMATION 

AUCH uzwECKGEBUNDENES EIGENGELDU IST PFÄNDBAR 

Immer wieder wundern 
sieh Mitgefangene, d'aß so
genanntes zweckgebundenes 
Eigengeld, also Gelder, 
die Gefangene von ihren 
Angehörigen einzahlen las
sen, um damit Besorgungen 
zu finanzieren oder Rech
nungen für Zahnersatz und 
Brillenbeschaffung zu be
gleichen, für Gerichtsko
sten oder dergleichen ge
pfändet werden. Die Unsi 
cherheit, ob diese Gelder 
gepfändet werden können 
oder nicht , wurde jetzt 
durch eine Verfügung be
seitigt. Als wichtigstes 
Resultat dieser Verfügung 
gi l t die Regel : DIESE 
GELDER SIND PFÄNDBAR! 

Der § 399 BGB besagt, 
daß Forderungen (und ein
gezahltes Eigengeld ist 
eine Forderung des Gefan
genen an die Zahlstelle 
der VA Mannheim) der Pfän
dung nurdann unterliegen, 
wenn sie übertragbar sind, 
d . h. auch zu einem ande
ren Zweck verwendet wer
den können, als auf dem 
Einz ahlungsschein steht. 
Hingegen s ind nicht über
t r agbare Forderungen auch 
nicht pfändbar . 

Die Gerichtsvollzieher 
etc. gehen davon aus, daß 
die "Insassen an die von 
Angehörigen oder sonsti
gen Stellen gemachten 
Zweckbestimmungen und Bin
dungen zur Verwendung ih
r er Gelder vt-cc!'tt gebunden" 
seien . Di e Gefangenen 
könnten ohne weiteres die 
·für eine Zahnbehandlung 
oder zum Erwerb eines Ra
dios eingezahlten und be
stimmten Gelder auch für 
etwas anderes verwenden . 
Zum Beispiel zum Einkauf 
von Basteimaterial oder 
für Zeitungsabonnements. 
Es handelt sich also um 

einen übertragbaren An
spruch, der nach § 399 BGB 
der Pfändung unterliege 
und dem Gläubigerzugriff 
offenstehe. 

Laut Gesetz und Auffas
sung der Gerichte sind nur 
solche Ansprüche nicht 
pfändbar, bei denen ein 
Rückzahlungsanspruch be
steht, wenn der Gefangene 
von der pweckbestimmung 
abweicht. Das sind ~nen
halb des Vollzugs ~ die 
Fälle, bei denen Leistun
gen nach dem AFG oder 
nach BAFCJG gezahlt werden. 
Das bedeutet im Extrem
fall, daß sogar der Ar
beitsverdienst pfändbar 
ist, vorausgesetzt dieser 
übersteigt die unpfändba
ren Mindestsätze. 

Um unliebsamen Überra
schungen bei den Zweckbe
stimmten Geldern aus dem 
Wege zu gehen, ist es also 
ratsam, Kostenvorschüsse 
für Zahnbehandlungen, 
Brillen ect, Rechnungs
beträge für Radios und 
Schreibmaschinen nicht an 
die Zahlstelle der VA 
Mannheim überweisen zu 
lassen, sondern direkt 
auf das Konto des betref
fenden Arztes, Optikers 
oder Kaufmanns. 

Übrigens "die Zahlstel
le ist verpflichtet, den 
Gefangenen bzw. den Ein 
zahler bei der Anlage der 
zweckbestimmten Gelder 
auf die Möglichkeit der 
Pfändung hinzuweisen". Tut 
sie das nicht, so ist 
evtl . eine Rücknahme der 
bereits vorgenommenen 
Pfändung über eine rich
terliche Entscheidung zu 
erreichen 

W. N. 

entnommen aus 
11 KLETTE 11 Gefangenen
zeitung der JVA Mannheim, 
Ausgabe 4/80 
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U N T E R H A L T 
Der Bundesminister der Ju
stiz hat in e i nem Schre i 
ben an die Landesjusti z
verwaltung den folgenden 
Hinweis gegeben : 

Während einer langjäh
rigen Haft ist der Vater 
eines nichtehelichen Kin
des regelmäßig nur be
grenzt oder überhaupt 
nicht lei stungsfähig im 
Sinne des Unterhalts
rechts . 

Die Rechtsprechung hält 
daher die Voraussetzungen 
für eine Herabsetzung des 
Unterhalts nach § 1515 h 
BGB für gegeben, sofern 
nicht eine Verurt ei lung 
wegen Unterhal tspflicht
verl etzung nach § 170 b 
StGB vorliegt, oder die 
Leist ungsfähigke i t bewußt 
im Hinblick auf die Un ter
haltspflicht herbei ge
führt ist . · 

(Es besteht somit .für 
unterhaltspflichtige Väter 
nichtehelicher Ki nder die 
M6glichkeit e i ner Her ab
setzung des Unterhalts (.im 
verfahren nach§ 642 b ZPO 

ggf . im Wege der Abän
derungsklage) für die Zeit 
der I nhaftierung . ) 

I DER LICHTBLICK I 



K N A S T M E D I Z I N -
EI NE I<A TASTROPHE a-INE ENDE 

Weil 11 ärztliche Kunst 
von a 11 en Künsten die her
vorragendste 11 ist, so fand 
der a 1 te Grieche Hi ppokra
tes, können logischerweise 
nur die Künstler selbst 
ihr Tun und Lassen richtig 
bewerten. Der Laie soll 
sich deshalb aufden Fach
mann verlassen und dessen 
Urteil ungeprüft a 1 s ri ch
tig akzeptieren. Leider 
kannte jener Grieche die 
bundesdeutsche Just i zbüro
kratie nicht. Deren Laien 
pfuschen seit Jahren im 
Bereich der Vollzugsmedi
zin - mit durchschlagen
dem Erfolg: DieGefangenen 
sind medizinisch unter
oder unversorgt, erfahrene 
Ärzte verlassen entsetzt 
den Justizdienst, junge 
Mediziner weigern sich, 
in Vollzugsanstalten zu 
praktizieren unddas Sani 
tätspersonal ist heillos 
überfordert. 11 lch bete jeden Abend, 

. daß nichts passiert 11 , mit 
diesem Stoßseufzer charak
terisiert ein hoher Ju
stizbeamter der Vollzugs
anstalt Mannheim die Situ
ation der ärztlichen Ver
sorgung . Damit versucht 
der Mann keine fadenschei
nige Entschuldigung. Er 
spricht schlicht und ein
fach die Wahrheit. Denn 
wenn in der "verrufenen 11 
MannheimerVollzugsanstalt 
je verzweifelte Versuche 
unternommen wurden, eine 
Besserung zu erreichen 
dann im Berei eh der oesam
ten medizinischen Versor
gung. Das Justiz~ i n iste
rium in Stuttgart sieht 
die Si tuation natürlich 
anders. Erstkürzlich wur
de den Journalisten versi 
chert: Die medi2inische 
Versorgung der Gefangenen 
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in den Haftanstalten ist 
gesichert, wenn auch da 
und dort Engpässe zu ver
zeichnen sind. 

. Wie sich diese 11 Engpäs
se11 präsentieren, ist in
zwischen serienweise in 
Beschwerden · festge 1 egt. 
Nachdem nach über drei jäh
riger Bauzeit (Kostenpunkt 
angeb l i eh 3 Mi 11 i onen) das 
Mannheimer Anstaltskran
kenhaus renoviert ist, 
krankt es selbst. Für die 
rund 850 Insassen prakti
ziert eine mit administra
tiven Arbeiten, Zugangsun
tersuchungen und Vo 11 zugs
ärger völlig überlastete 
Ärztin, die vier Stunden 
täglich in der Anstalt ar
beitet. ProfessorHolm vom 
Klinikum der Stadt Mann
h~im und andere Ärzte op
fern jeweils ein paar 
Stunden ihrer Freizeit, 
um wenigstens die 1 ernsten 
Fälle I zu versorgen. Teurt 
Diagnostikgeräte stehen 
noch verpackt in den Gän
gen und das Sani tätsperso
nal bekennt es offen: Wir 
haben die Nase voll ! 

Die verantwortlichen 
Justiztechnokraten beob
achten zwar die Entwick
lung mit Unbehagen, doch 
die wahrhaft Schuldigen 
sind bereits ausgemacht: 
Es sind die Gefangenen 
selbst. Besorgten Rechts
anwälten und der Opposi
tion im Landtag wird ein 
Horror-Szenarium angebo
ten. Da ist von den täg
lichen Drückebergern und 
den Drogen- und Tabletten
abhängigen die Rede, wel
che unvernünftig den or
dentlichen Dienstbetrieb 
blockieren, und von Leu
ten, die nicht mal vier
zehn Tage auf einen Arzt 
besuch warten wollen. 

So fragwürdig derlei 
Pauscha 1 beurteilungenauch 
sind, spätestens seit Juni 
1979 wissen alle Verant
wortlichen die Wahrheit. 
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Sehr deutlich sogar. 
Damals nämlich schied 

derärztliche Direktor des 
einzigen Vollzugskranken 
hauses im Lande, Herr Dr . 
Achim Mechler, ein hervor
ragender Experte für ge
richtliche Psychiatrie, 
wegen unlösbarer Spannun
gen zwischen Justiz und 
seiner ärztlichen Verant
wortung vorzeitig aus dem 
Amt. Dr. Achim Mechler: 11 ZWischen Justiz und 
Strafvollzug einerseits 
und Psychiatrie andrer
seits bestehen echte Ge
gensätzlichkeiten. Da ha
be man nämlich alle Hände 
vo 11 zu tun, um wenigstens 
die schwersten psychiatri 
schen Schäden zu beheben, 
die durch die Haft entste
hen. Dann aber müssen wir 
den ha 1 bwegs wieder herge
stellten Patienten in die 
gleiche, krankmachende Si
tuation zurückschicken, 
aus der er kam. Denn im 
Unterschied zum Chirurgen 
und wahrscheinlich auch 
zum Internisten sehen wir 
uns Krankheiten gegenüber, 
die nicht in der Haft, 
sondern durch die Haft 
entstanden sind. 11 Die Lan
desregierung schwieg be
treten. 

Natürlich, darüber muß 
noch kein Riesenbrimborium 
gemacht werden, gibt es im 
Strafvollzug wie in jeder 
anderen Zwangsgemeinschaft 
auch, notorische Arztgän
ger, Drückeberger und Dro
genabhängige. Das sind nun 
wirklich keine neuen Er
kenntnisse. 

Aktenkundig ist se 1 bst
verständlich, daß Ärzte 
den Vo 11 zugab 1 ehnen, wei 1 
die Kohlen nicht stimmen. 
Nun, darüber besteht kein 
Zweifel, ein frei prakti
zierender Arzt verdient 
heute viel Geld. Die jun
gen Stationsärzte in den 
Krankenhäusern (täglicher 
Arbeitstag runde 16 Stun-



den) dagegen werden dort 
nicht re i ch . Trotzdemleh
nen die fa st geschlossen 
die Arbeit im Vollzug ab. 

Ein Arzt aus dem Städ
tischen Krankenhaus Mann
heim: "Es ist schlichtweg 
eine Gemeinheit, uns zu 
unterstellen, wir würden 
es wegen des Geldes ableh-

· nen, Anstaltsarzt in einer 
Vol lzugsanst alt zu werden. 
Das isteinfach nicht wahr. 
Einer meiner Kollegen hat 
sich beworben. Er wurde 
nicht nach der Qualifika
tion bef ragt, sondern erst 
vom Verfassungsschutz nach 
seiner politischen Gesin
nung überprüft. Er war als 
Student bei Demos mitge
laufen . . . . Andere Kollegen 
befürchten, gegängelt zu 
werden, und die Patienten 
nur im Rahmen der Voll
zugsgesetze behandeln zu 
dürfen . " Allem Anschein 
nach hatte sich dieser 
Arzt eingehend informiert 
und den Titel eines' Regie
rungs-Medi zi an ld i re ktors' 
für nicht sehr erstrebens
wert gefunden. 

Die Berichterstattung 
über dieses Thema wäre al 
lerdings fehlerhaft, ver
schwi ege man hi er die un
vernü~ftigen , schreienden 
und stets fehlerhaft be
hande 1 t en Gefangenen. Denn 
die gi bt es. Und auch dps 
sei zugegeben: Unsere Sa
nis, gestreßt durch den 
täglichen Massenbetrieb 
und angepflaumt, sind ab 
und zu mal nicht die 
freundl ichsten 'Kranken
pf leger' . Und wer nachts 
ernsthaft erkrankt, ist 
unter Umständen arm dran . 
Denn das Mannheimer Auf
sichtspersonal i st daran 
gewöhnt , zum üblichen 
Lichtsignal . auch ein don
nerndes Hämmern an die 
Ze l lentür zu hören. Und 
welcher ernsthaft Kranke 
kann das schon? 
· Daß jedoch ein ~anitä

t er , der helfen will, bei 
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Ausgabe einer nicht vom 
Arzt verschriebenen Ta
blette sich unter Umstän
den bereits strafbar 
macht , davon ahnen die 
Wenigsten. Dafür wertet 
man sein müdes, abweisen
des Gesicht einfach als 
'Menschenverachtung'. So 
ist es nicht ! 

ARZT BLEIBT VATERFIGUR 
Ohne Zweifel, was zur 

Zeit ~m Mannheimer Kran
kenrevier praktiziert 
wird, fällt selbst den 
Vollzugsbeamten auf die 
Nerven. Jedoch sollte der 
Vorwurf, daß 'ohne gebote
ne Gewissenhaftigkeit und 
Verantwortung' gearbeitet 
wird, in jedem Einzelfall 
sorgfältig geprüft werden. 
Die Wände der neuen Warte
räume zu beschmieren und 
ordinäre Beschimpfungen zu 
brüllen, sind nicht der 
richtige Weg. In den 
Richtlinien der Bundesan
stalt für Arbeit vom Au
gust 1980 wird der Sani 
tätsdienst im Vollzug wie 
fo 1 gt beschrieben: "Für 
den Krankenpflegedienst 
ist der staatliche Ab
schluß als Krankenschwe
ster bzw . Krankenpfleger 
und das Bestehen der Lauf
bahnprüfung für den Auf
sichtsdienst erforder
lich". DiePriorität soll
te von der Anstaltsleitung 
ohne Rücksicht auf Dienst
planer entschieden werden . 

Zur Drogen- und Tab 1 et
tensucht möchte der Be
richterstatter als Laie 
nicht Stellung nehmen. Es 
genügt ein Zitat des Prie 
sters und Medizin- Kriti 
kers Ivan Illich: "In die 
Gefangenenleere sickert 

.die Drogen- und Tabletten
abhängigkeit. Sie ist ein
schmeichelnd, tückisch, 
täuscht Freiheit und Wohl
behagen vor - der Sieg 
aber gehört immer dem Tod . " 

Wie sollte es anders 
sein, für den Gefangenen, 
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den Einsamke i t, Kran kheit 
und Lebensangst pl agen, 
ist und bl eibt der Arzt 
eine magische Figur . Die 
omnipotente Schutzfigur, 
der übervater , der jedes 
übel durch sein Wi ssen und 
seine Kunst bannen kann. 
Da unterscheidet si ch der 
Gefang~ne in keiner Weise 
vom Normalbürger. Nur , daß 
die Schäden, wie Dr . Mech
ler ausführte, ni cht ~n, 
sondern d~ch die Haft be
dingungen entstehen, müßte 
unseren Wissenschaftlern 
doch auffallen . Das Mekka 
der deutschen Medi zin, 
Heidelberg, liegt nur we
nige Kilometer von der 
Vollzugsansta l t Mannheim 
entfernt. - Der Pilger je
doch sind wenige . 

Vielleicht, so überle~ 
gen wir, sol l t e man Pro
fessor Dr. Jul i us Hacke 
tha l e inschalten . Dann, 
dessen sind wi r uns si 
cher, würden sich sogar 
Regierung und Öffentlich 
keit mit dem Problem be
schäft igen . 

Für einige Her ren im 
Aufs i chtsdien st der Voll 
zugsansta l t steht leider 
fest, daß Gefangene grund
sätzlich nicht krank s ind 
und sich beim Arzt nur 
Vorteile er schle ichen wol · 
len. Deshalb sei dem Be
richterstatter eine klei 
ne Bosheit erlaubt : Es 
gibt in Baden-Württemberg 
keinen Betrieb, dessen 
Krankheitsquote be i den 
Mitarbeitern 15 Prozent 
beträgt. In der Voll zugs
anstalt Mannheim aber, so 
wurde uns glaubhaft vers i 
chert, ist di es bei der 
Beamt enschaft Tast immer 
der Fall. 

hkw 

(en t nommen aus 
"KLETTE" - Gefangenen
zeitung der J~ Mannheim, 
Ausgabe 4/80) 
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Alltag im Gefängnis unverändert 
Häftlinge kritisieren die Bemühungen um Resozialisation 

.,Wenn ich lebenslänglich hätte, ich glaube, 
ich wurde mich umbringen •, sagt die 23jähri
ge Ruth beim Gespräcll im Zimmer des An
staltspfarrers im Frauengefängnis Lübeck-Lau
ernhof und ist sicher, hier nur .noch kaput
ter• wieder rauszukommen. Wie 79 andere 
weibliche Gefangene aus Schleswig-Holstein, 
Harnburg und Bremen erlebt sie seit Jahren 
im Gefängnis einen Alltag, der bestimmt ist 
dureil Bevormundung, Formulare, Arbeit, Mo
notonie und nicht zuletzt durch die .Realität 
der verschlossenen Türen". 

Obwohl das 1977 in Kraft getretene Straf
vollzugsgesetz das Ziel festlegt, dem Gefange
nen durch wirksame Behandlung zu helfen, 
jl.ünftig in sozialer Verantwortung ein Leben 
ohne Straftaten führen zu können, finden die 
fünf Frauen, die sich zu einem Interview be
reitgefunden haben, ,.daß das Resozialisie
rungsbemühen vor allem auf dem Papier statt
findet•. Alltag in der Haftanstalt, das bedeu
tet für sie vor allem die Resignation vor ei
nem genormten Leben der Undurchschaubar
keilen und UnbegreifJichkeiten. So können sie 
nur einmal im Monat Besuch empfangen, müs
sen .jeden Wunsch mit Anträgen belegen•, 
dürfen nur einmal in der Woche duschen, 
müssen aber täglich acht Stunden arbeiten. 

Das Interesse an der Welt draußen wird 
blockiert, weil nur die Lübecker Lokalzeitung 
kostenlos verteilt wird und für andere Publi
kationen meistens das Geld fehlt. .Es ist 
schwer, nach der Straftat hier zu einer Identi
tät zu finden, die einem später das Leben 
draußen wieder ermöglicht", meint die 39jäh
r ige Marianne, die wegen Unterschlagung und 
Urkundenfälschung zu sechs Jahren Haft ver
urteilt wurde. Für sie sei es beim Regelvoll
zug geblieben, der es unmöglich mache, sich 
mit seiner Tat auseinanderzuset'ten. So hat sie 

Mangelhafte Personalplanung 
Sie berichteten in Nr. 10 689 (Vorwurf der 

denn auch .keinen Begriff von Zukunft 
mehr", obwohl ihr Mann und ihre Kinder zu 
ihr halten. 

.Jeden Kontakt nach draußen verloren •, 
bat die 30jährige Hamburgerin Susanne, die 
zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, weil 
sie gemeinsam mit ihrem Freund ihren Ehe
mann tötete .• Manchmal". so sagt sie, .rede 
ic:h hier keine :zehn S<itzP <sm Tag. • Ihr Gefäng
nisalltdg begmnt Wi~! der ihrer MitC]efange
nen tun sechs Uhr lruh. Um sieben L'hr steht 
sie an ihrem Arheilsplutz in der Waschküche, 
und acht Stunden spater .. bm ich mebtens so 
erschöpft, daß ich nur noch schlafen möchte''. 
Um 18 Uhr 30 müssen sich die Frauen zur 
Nacht ein!>chließen lassen. und dieses Gefühl 
der verschlossenen Türen bewirkt bei der 
27jährigen Maria, ,.daß ich immer wieder ge
ncn die Wand treten möchte". Sie ist wegen 
Verstoßes geqen das Betiiubungsmiltelgesetz 
verurteilt worden und gerüt .. in regelrechte 
Panik", wenn siP an die Hartentlassung denkt 
und an die .verpfuschten Jahre". 

.,lch bin einfach nur älter geworden im 
Knast", findet Ruth. .Außer Fernsehen und 
Hofgang läult hier doch nichts."' ?'\ach der 
Haft will sie ,.zur Oma ztehen und sich Arbeit 
in der Fabrik suchen". In ihre alte Firma zu
rück kann die 37 Jahre alte Hamburgcrin He
Jene, deren Haftzeit uc-ht Monate beträgt. Sie 
arbeitet, anders als die meisten anderen Frau
en, außerhalb des Gefängnisses in einer Fa
brik für einen Tageslohn, von dem ihr weni
ger als sechs DM verbleiben. Sie findet, .daß 
Leute aus dem Knast draußen die schwerste 
körperliche Arbeit aufgebrummt kriegen und 
von den Kollegen wte der letzte Dreck behan
delt werden". 

Ganz anders als die Frauen sieht Gefängnis· 
dirPktor Ernst Greif die Vercinder•tngen des 
Alltags. Ist auch für ihn ,.das GesetlCS\\-erk 
aus Bonn noch längst nicht befricdiyer,J" so 
spricht er doch von zahlreichen Rer.ozia]J,Ie
rungsmö~Jlichkeiten. Man könne beispielswei
se einen Beruf erlernen. E~ gebe die Unter· 
brinaung in der Sozialtherapie, in der zur Zeit 
zehn Frauen betreut werden, und die Möglich
keit des Zusammenlebens von Müttern und 
Säuglingen. 

• mangelhaften Personalplanung• im Justiz
dienst) über eine Pressekonferenz des Ver
bandes der Justizvollzugsbediensteten Berlins 
(VdJB) . Günter Matthes hat in seiner in der 
gleichen Ausgabe veröffentlichten Glosse! 
(Personalvertretung?), der von der sachlichen 
Aussage her durchaus zuzustimmen ist, bedau
e rlicherweise zweimal den VdJB mit der Or
ganisation der Justizbeamten schlechthin 
gleichgesetzt. Trotz der Tatsache, daß dem1 
J ustizvollzug in der Offentliehkeil besondere 
Bedeutung beigemessen wi~d. sollte nicht 
unerwähnt bleiben, daß im Bereich der Berli
ner Justiz auch noch andere Aufgaben zu er-' 
füllen sind. Geschäftsstellenbeamte, Gerichts
vollzieher, Rechtspfleger - um nur einige zu 
nennen - werden vom VdJB nicht vertreten 
und fühlen sich von ihm auch nicht vertreten. 
Ähnlich markiqe, aber auch ähnlich merkwür
dige Ansichten, wie sie auf der erwähnten 
Pressekonferenz geäußert wurden, waren ei
ner der Gründe, die den Bund Deutscher 
Rechtspfleger in Berlin veranlaßten, im ver- • 
·gangenen Jahr aus dem vom VdJB beherrsch
ten Bund Deutscher Justizbeamten im Deut
schen Beamtenbund auszutreten und für die 
diesjähriqen \' '"len ;:1·m <esancrpersc~ -'•at 
der Berline. Jus~.: eine e1gene Kandidatenli
s te vorzulegen. 

Greif moniert, daß die Entlohnuna für einen 
Achtstunden-Arbeitslag mit 3,80 bis 6,50 DM 
gering geblieben sei. Die Gefangenen sind 
nach dem Gesetz zur Arbeit verpflichtet und 
nur wer eine Ausbildung absolviert, ist davon 
freigestellt und erhält ein tägliches Taschen
geld von 1,50 DM. Bedauert wird von Greif. 
.daß sich weniger als ein Prozent der mhaf
tierten Frauen für eine Ausbildunq entschei
det". Die Ursachen hierfür liegen fur ihn vor 
allem in einem . zu geringen Interesse und un
gemein niedriger Bildungssubstanz". Gebe es 
im Lauerhof selbst auch keine Ausbildungs
plätze für Frauen, so könnten sie doch zÜm 
Lernen .rausgchen•, wenn sie die Bereitschaft 
dazu hätten. Hieran allerdings scheine es zu 
mangeln, so daß sie ofiensichtlich lieber in 
der Vväscherei oder der Magazinverwaltung 
arbeiten. Maja Abusaman (dpa) 

Staatsanwaltschaft ermittelt 
wegen Veröffentlichnng im "Stern" 
Stuttgart (dpa) . Die Stuttgarter Staatsan

waltschaft hat wegen Verdachts des Geheim
nisverrats im Zusammenhang mit den Veröf
fentlichungen der Illustrierten • Stern • über 
die Stammheimer Selbstmorde ein Ermitt
lungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. 
Die Illustrierte hatte den Ermittlungsbehörden 
in seiner Ausgabe am 30. Oktober vorgewor
fen, bei der Untersuchung der Todesursachen 

Peter Klinke, Berlin-Charlottenburg, 
Pressereferent im Bund Deutscher 
Rechtspfleger, Landesverband Berlin 
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Wenn es nicht im Grunde traurig .D 
wäre, man könnte pausenlos! de 
schmunzeln: Da verwahrt sich Ber ge 

h lins Polizei seit Monaten gegen Vor· 
würfe von Bürgerinitiativen, Ju
gendorganisationen und Rechtsan
wälten, die Zahl der Ubergriffe ein
zelner Beamter nehme deutlich zu. 
Nun kommt jemand, der Licht in die· ne 

de 
de 

sen Dunstkreis gegenseitiger Ver
dächtigungen und Beschuldigungen' 
bringen will, indem er einfach Tatsa- , ve 
chen feststellen Jassen will - und sc. 
schon steht e r selbst im Kreuzfeuer Ni 
der Kritik. So schnell kann man sich Se 
heut?.utage mit unserer Poli.zei, Ver
zeihung, mit ihren Gewerkschaften 
anlegen. 

Damit Justizsenator Meyer die Sa
che aber nicht zu leicht und zu lustig 
nimmt, bekommt er gleich noch ein 
paar Rüffel mit auf den Weg. Da 
spricht dje Gewerkschaft der Polizei 
von einem .unerhörten Vorgang", 
mutmaßt munter, Meyer wolle nur 
von seinen eigenen Problemen ab-

Ein Vater wollte 
ins Gefängnis -
Frauen überfallen 

Coburg (dpa) 
Zwei Frauen bat ein vierfacher Fami

lienvater aus der Nähe von Coburg über
fallen, um ins Gefängnis zu kommen. 
Nach Angaben der Polizei von gestern 
wurde eine 22jährige Spaziergängerio in 
Coburg das erste Opfer des 26jährigen . 

Es gelang der Frau jedoch, den Mann 
in ~lie Flucht zu schlagen, als er sich an 
ihr vergehen wollte. Wenig später über
fiel er eine 42jährige Radfahrerin, wurde 
jedoch von deren Ehemann vertrieben. 
Dieser merkte sich das Kennzeichen des 
in seinem Wagen flüchtenden Täters 
und erstattete Anzeige. 

Bei der polizeilichen Vernehmung gab 
der Mann an, er wollte in ein Gefängnis, 
da sich seine Frau von ihm scheiden las
se und er hinter Gittern ebensogut ver
sorgt sei wie zu Hause. Der Haftrichter 
erfüllte dem Mann seinen Wunsch und 
erließ Haftbefehl. 
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der Terroristen Andreas Baader, Gudrun Enss 
lin und Jan Carl Raspe sowie des Selbst 
tötungsversuchs von Irmgard Möller wichtig 
Erk~nntnisquellen nicht berücksichtigt zu ha 
ben. Zugleich hatte der .Stern• Fotos der-~ 
ten und de~ Verletzt~m veröffentlicht, di• 
nach Angaben eines Sprechers der Staatsan 
waltschaft aus den Ermittlungsakten de 
Staatsanwaltschaft stammen. Der Sprecher be 
tonte, die Staatsanwaltschaft habe die Bilde 
nicht herausgegeben. Er wies darauf hin, dal 
die Veröffentlichung der Fotos Gegenst'Bn
des I;rmittlungsverfahrens sei. 



lken, und äußert den Verdacht, 
zt wolle sich schon ein Senatsmit
ed .in die Diffarnierungskampa
e gegen die Polizei • einschalten . 
.d dann stellt sie • warnend • fest: 
ie Polizei braucht Vertrauen zu 
:1 politisch Verantwortlichen, eini
sind dabei, dieses Vertrauen nach
tig zu erschüttern, • 

Datenschutzbeauftragter rügt 
Prüfung von Gefängnisbesuchern 
Justizverwaltung halte nmehr Daten als erforderlich" in den Akten fest 

r)as ist spätestens die Stelle, wo 
.: jeder Spaß aufhören muß. Hier 
it ni.cht nur eine Gewerkschaft der 
lizeibeamten jedes Gespür für ei-
11 Grundsatz polizeilichen Han· 
ns, nämlich der Berücksichtigung 
· Verhältnismäßigkeit der Mittel. 
rm!ssen, hier wird Demokratie 
1lechthin auf den Kopf gestellt. 
:ht der Polizeibeamte, sondern der 
:tator ist gewählter Repräsentant 
·Bürger dieser Stadt, und in einem 
chtsstaat kontrollieren Abgeord
'e und nicht Polizisten die Regie
Jg. Bei derGdPscheintdasin Ver
;senheit geraten zu sein. Das ist 
Grunde der. unerhörte Vorgang ". 
3erlins Polizei braucht in der Tat 
rtrauen. Aber in erster Linie das 
rtrauen der Bürger dieser Stadt. 
ist dabei, es gründlich zu erschüt
rl. GUNTER MUCKE 

Die Aufbewahrung der fotokopierten Perso- · 
nalpapiere von Besuchern in Haftanstalten 
bat der Datenschutzbeauftragte des Landes 
Berlln gerilgt. Beim gegenwärtigen Verfahren 
werden zur Feststellung der Personallet der 
Besucher die Personalpapiere, in der l!P.gel 
die beiden Hauptseiten des PersonalaUS'II1!i
ses, fotokopiert. Anschließend werden die Jt.,_ 
llcbtUJlgen nach Tctgen abgelegt and fünl: Jab• 
re ~ln Pappkartons" aufbewahrt. Danach wer· 
den sie vernichtet. 

Dieses Verfahren sei gegenübe>r der früher 
üblichen handschriftlichen Eintragung der 
Personalien in Besucherbücher auch .im 
wohlverstandeMn Interesse der Besucher•, 
betonte Justizsenator Meyer gestern in der 
Antwort auf eine Kleine Anfrage des CDU
Abgeordneten Wisch n er, da jetzt Uber
tragungsfehler ausgeschlossen seien und das 
gesamte Verfahren schneller abzuwickeln sei. 

der Datenschutzbeauftragte Kerkau nicht. Auf 
Anfrage wurde von seinem Büro allerdings 
betont, daß nach dem Datenschutzgesetz nur 
die zur jeweiligen Aufgabenerfüllung unbe
dingt erforderlichen Daten von der Verwal
tung festgehalten werden dürfen. In den Aus
führungsvorschritten zum Strafvollzugsgesetz 
sei im Zusammenhanq der Personalien von Be
suchern nur die Rede von Name, Anschrift 
und Dauer des Besuch~. Bei der Fotokopie der 
Hauptseiten der Personalausweise würden 
aber .mehr Daten als erforderlich", zum Bei
spiel auch das Bild der Besucher, festgehalten . 

Anderer Auffassung war kürzlkh eine Be
sucherin in der Hafrenstalt Moab'it, die sich 
mit einer Beschwerde an den Berliner Daten· 
schutzbeauftragten wandte, als sie die Foto
kopie ihres PeMona1ausweises nach Beendi· 
gung des Besuches nicht wieder erhielt. 

Dem Argument der Justizverwaltung, daß 
die Personalien von Besuchern auch für spä-

Eine Rückkehr zur herkömmlichen Eintra
gung im Besucherbuch hält man beim Daten
schutzbeauftragten für bedenkenlos. Problem
los sei auch ein Verfahren, bei dem während 
des Besudls die gesetzlich zulässigen Daten 
aus der Fotokopie in das Besucherbuch emge
tragen werden und die Abiichluna beim Ver
lassen der Haftanstalt dem Besucher au~~Je
händigt wird. Die Argumente des Ddten
schutzbeauftragten, der nur Emp!e!llungen 
aussprechen kann. aher kein vVeisungsrecht 
hat, will Justizsenator Meyer nochmals über
denken. (Tsp) 

tere Uberprüfungen eine gewisse Zeit festge
halten werden milßten, verschließt sich auch 

Am Rande bemerkt 
Personalvertretung? 

Vor Wahlen wird Wirbel gemacht, natür
lich auch vor Personalratswahlen. So reagiert 
die Offenl!ichkeit mit gebührender Reserve 
auf Forderungen, die jetzt von Organisatio
nen erhoben werden, weil sie Kandidaten 
stellen und sich interessant machen wollen. 
Besonders ernüchternd wirkt, daß offenbar 
auch Beamte aui Beamte glauben Eindruck 
machen zu können, indem sie das Blaue vom 
Himmel herunterfordern. 

Am Rande bemerkt 
Der Wille zur Resozialisierung 

Gibt es dagegen kein Mittel? Straftäter 
haben Urlaub oder Freigang und verüben 
währenddessen Straftaten, mitunter sogar er· 
neut die Tat, deretwegen sie verurteilt wor
den sind. 

Scheiden sich hier die Geister zwischen 
Rache und Resozialisierung? Oder lassen sich 
Vorbeugw1g und humaner Strafvollzug unter 
verniinitiger Beanspruchung der Willensfrei
heit eines zurechnungsfähigen Häftlings in 
Einklang bringen? • 

So taten gestern die organisierten Justiz
beamten den Kollegen von der Post sicher 
keinen Gefallen, indem sie selbst ihren Wo
chenenddienst als Schichtdienst in Frage steil
ten. Als ob sie das nicht gewußt hätten, als Die Formulierung der Frage verrät schon, 
sie den Berul ergriffen. Sonntagsarbeit muß was hier behauptet werden soll: Es ginge. 
ein mit besonderen Rechten und Pflichten Der Fall, der zu den Uberlegungen, zw Ak-

tualisierung eines Dauerthemas Anlaß gibt, ausgestatteter Arbeitnehmer aushalten. Doch . eh/' 
welche Art von Beamten .meinen, aul Kolle- Ist s Imm genug. 
genmit solch bilfigem ,Personalrat• Eindruck~ Zwei Stra.fhäftlinge, die Frauen vergewalligt 
machen zu können, zeigt auch das Eintrete!' haben und sich nach VerbüBung eines Groß
für den Ausschluß der groben Fahrlässigkelt teils ihrer Strafe a1s Freigänger draußen be
bei der Ahndung von Dienstvergehen. Etwa finden, begehen das scheußlid1e Delikt erneut. 
so: Ein Wachbeamter, der einen Häitling von Der Hinweis, daß sie dafür ja wieder und 
l!ohem Gefälulichkeitsgrad zu transportieren härter verurteilt werden, sofern sie geiaßt und 
hat, läßt ihn entwischen, weil er neben ihm überführt sind, und nach dem Ende ihrer 
einschläil. Das ist kein Vorsatz, aber sicher Strafzeit ohnehin bald die Freiheit hätten, gut 
grobe Fahrlässigkeit. oder böse zu tun, befriedigt nicht die Forde· 

Offenbar will die Personalvertretung der rung nach Abschreckung während der Haft 
Justizbeamten Kollegen in solchen Fällen und das allgemeine Sicherheitsbedürlnis. 
nicht belangt, sondern nw getröstet sehen. 
Da käme selbst der ,Frosch• in der . Fleder
maus• nicht mehr mit. 

Das Straivollzugsgesetz ist da recht vage. 
Es ist von der Widerrufsmöglichkeit bei Miß
brauch die Rede. Ließe sich das nicht enge'f 
fassen? 

Kann ein Funktionär, der offensichtlldl un
vernünftig argumentiert, eigentlich' die In
teressen seiner Kollegen wirklich wirksam Zu berücksichtigen wäre dabei, daß ein 
vertreten? -thes 1 Freigänger oder Halturlauber durchaus in 
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Situationen geraten kann, in denen er ohne 
Schuld oder nicht allein schuldig wieder .stol
pert•, etwa bei einem Streit über persönliche 
Angelegenheiten. Falladas .Biechnapf• ist 
nicht vergessen, wenngleich inzwischen viel 
gegen die darin geschilderten Zwangsläufig
keilen getan worden ist. 

Jedenfalls sollte dem Häfiling die Entschei
dung darüber nicht erspart bleiben, ob er 
selbst in einer Situation der Versuchung seine 
Resozialisierung will oder nicht. Hier also der 
Vorschlag, de'l' wie ein Gesetzestext Jormu
/fert sei: 

Wer als Strafhäftling während einer Be
tulaubung oder eines Freigangs eine Straftat 
gegen Leib, Leben oder Eigentum anderer be· 
geht, ohne daß eine Mitschuld der Betroiie
nen festzustellen ist, darf bis zum Ende dt:!r 
Strafzeit die Haftanstalt nicht mehr verlassen. 
Dies gilt auch für die gesamte Dauer der Ver
büßung einer Freiheitsstrafe wegen der wäh
rend der Haftzeit verübten Tat. - t!!es 
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INFORMATION 

Aus dem Abgeordnetenhaus 

Landespressedienst 

Kleine Anfrage Nr. 1519 
des Abg. Dr. Andreas Gerl 
(SPD) vom 21.8.1980 über 
desolate Betreuungssitua
tion in der Vollzugsan
stalt für Frauen : 

1) Warum hat der Senat un
geachtet vielfacher Mah
nung das Betreuungs-Fach
personal der Vollzugsan
stalt für Frauen bei der 
wichtigen Motivierungsar
beit gegenüber drogenab
hängigen Gefangenen ohne 
die notwendige Unterstüt
zung gelassen und es da
mit zu der Kündigung von 
vier qualifizierten Mit~ 
arbeiterinnen kommen las
sen? 

2) Wie denkt der Senat die 
psychosoziale Betreuung 
der Insassen der Vollzugs
anstalt für Frauen künftig 
personell und konzeptio
nell sicherzustellen? In
wieweit wird dabei den 
Gründen für die Kündigun
gen der ausscheidenden 
Vollzugsmitarbeiterinnen 
Rechnung getragen werden? 

Antwort des Senats vom 
10.9.1980: 

Zu 1 : Es trifft nicht 
zu, daß die Senatsverwal
tung für Justiz das Be-

r ~c~~~~~0nal de 

Voll zugsanstalt für Frau
en ohne die notwendige 
Unterstützung gelassen und 
damit die Kündigung von 
vier Mitarbeitern der An
stalt bewirkt habe . 
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Richtig ist, daß die 
Senatsverwaltung für Ju
stiz in Kenntnis der be
sonderen Schwierigkeit 
der Anstalt jede Anregung 
mit Nachdruck verfolgt 
hat, die eine Verbesserung 
der Situation erwarten 
ließ und die im Rahmen der 
vorgegebenen rechtlichen 
und tatsächlichen Möglich 
keiten realisierbar er
schien. 

Zu 2: Die Betreuung der 
Insassinnen wird unter 
Fortentwicklung der be
reits vorhandenen Behand
lungskonzepte kontinuier
lich fortgesetzt werden. 
Das bedeutet namentlich, 
daß das Notivierungsmodell 
für drogenabhängige Ju
gendliche weiter Anwendung 
finden wird. Es verbleibt 
weiter bei der Planung, 
dieses Modell früh estmög
lich auch auf erwachsene 
Drpgenabhängige auszuwei
ten. 

Konkrete Aussagen über 
die Neubesetzung der frei
werdenden Stellen können 
noch nicht gemacht werden, 
da die Gespräche mit ge
eignet erscheinenden 
Fachkräften nicht abge
schlossen sind. 

Die Auswertung der Be
gründungen, die den Kün
di(T'lngen beig'egeben lvaren, 
hat zu neuen Erkenntnis
sen nicht geführt. Es 
handelt sich zum kleine
ren Teil um die Darstel
lung bekannter Probleme, 
an deren Lösung bereits 
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mit Vorrang gearbeitet 
wird, zum ganz überwiegen
den Teil jedoch um pole
misch formulierte Unter
stellungen, die zurückzu
weisen sind und subjektive 
Eindrücke, denen der Se
nat sich nicht anschließen 
kann. 

Dietrich Stobbe 
Reg. Bürgermeister 

Gerhard Meyer 
Senator für Justiz 

AuszUG AUS DEM LPD 

Kleine Anfrage Nr. 1686 
des Abg. Peter Rzepka 
(CDU) vom 16.10.1980 über 
jugendliche Straftäter: 

Wiebeurteilt der Senat 
die Ergebnisse des 18. Ju
gendgerichtstages, der 
folgende Forderungen auf
stellt : 

1) Bessere Ausbildung und 
Vermehrung der Sozialar
beiter für die Vorberei 
tung der Gerichtsverhand
lun~ und die anschließen
de Betreuung straffällig 
qewordener Jugendlicher? 

2) Abschaffung des Jugend
freizeitarrestes? 



Antwort des Senats vom 
3 . 11. 1980 : 

Zu 1) Die Vorbereitung 
auf die Gerichtsverhand
lung und die anschließen
de Betreuung straffällig 
gewordener Jugendlicher 
sind originäre Aufgaben 
der Jugendgerichtshilfe. 
Im Land Berlin wird Ju
gendgerichtshilfe jeweils 
von einer Arbeitsgruppe 
der Familienfürsorge der 
Abteilung Jugend und Sport 
der Bezirksämter von Ber
lin wahr genommen . Die Tä
tigkeit des Jugendge
richtshelfers setzt eine 
abgesc~ossene Ausbildung 
als Sozialarbeiter/Sozi
alpädagoge voraus . Durch 
Fortbildungsmaßnahmenwer
den die notwendigen fach 
spezifischen Kenntnisse 
laufend vermittelt . Darü
ber hinaus werden die be
teiligten Senatsverwal 
tungen Uberlegungen anzu
stellen haben, inwieweit 
auf dem Jugendgerichtstag 
erhobene Forderungen nach 
interdis ziplinärer Fort 
bildung (für JugendsJ:.aa ts
anwälte , Jugendrichter, 
Bewährungshelfer) zu re
alisier en sind. 

Die Personalsi tuation 
der Jugendgerichtshilfe 
in den Berliner Bezirken 
ist s ehr unaus gewogen . 
Nach Abschluß der Beratung 
über di e Einführung eines 
neuen Verfahrens zur Zu
messung der Stellen des 
gehobenen Sozialdienstes 
in den Bezirken wird die 
ber eits bekannte Arbeits
belastung und die zuneh
mende Bedeutung der von 
der Jugendgerichtshilfe 
zu leistenden Aufgaben auf 
dem Gebiete der Jugendkri 
minalrechtspflege bei der 
Umsetz ung berücksichtigt 
werden müssen . 

Zu 2) Hinsichtl ich der 
Forder ung des 18. Deut-

IN FORMATI ON 
sehen Jugendgerichtsta
ges, den Freizei t arrest 
als unzweckmäßige Form 
des Jugendarrestes abzu
schaffen, ist die Mei 
nungsbildung im Senat noch 
nicht abgeschlossen . Er 
steht einer Abschaffung 
dieser jugendrichterli 
ehen Ahndungsmaßnahme im 
jetzigen Zeitpunkt noch 
skeptisch gegenüber, wenn 
auch deren pädagogische 
Wirksamkeit als umstritten 
angesehen werden muß. Auf 
diese Forderung könnte 
dann eingegangen werden, 
wenn das Spektrum der Tat
folgen im Jugendgerichts
gesetz eher erweitert als 
vermindert würde, das 
heißt, wenn gleichzeitig 
alternativ pädagogisch 
wirksamere Instrumente an
geboten werden . Hierbei 
wird insbesondere an die 
Möglichkeit der Einführung 
von sogenannten Er zie
hungskursen gedacht, zu
mal sich der Jugendge
richtstag zur Frage der 
Spezifizierung der ambu
lanten Erziehungshilfen 
im Jugendgerichtsgesetz 
ebenfalls eindeutig er
klärt hat . Dieses Votum 
korrespondiert mit der 
Forderung, den Frei zeit
arrest abzuschaffen . 

Wolfgang Lüder 
Bürgermeister 

Ilse Reichel 
Senator für Familie, 
Jugend und Sport 

AuszuG Aus DEM LPD 
K1eine Anfrage Nr. 1681 

des Abg. Dr . Andreas Gerl 
(SPD) vom 14.10 . 1980 über 
Betreuung weiblicher Ge
fangener : (Auszug) 

1 . Was hat der Senat in
zwischen unternommen , um 
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fü r die Vollzugsans t al t 
für Frauen neues Betreu
ungs-Fachpersonal zu ge 
winnen, und mit welchem 
Erfolg? 
2 . Wieviel Betreuungsper 
sonal steht für wie viele 
weibliche Insassen zur 
Verfügung und mit welcher 
Betreuung können die In
sassen jeweils rechnen? 
3 . Hält der Senat die me
di zinische Versorgung i n 
der Vollzugs anstalt f ür 
Frauen für aus reichend und 
was unternimmt er zu ihr er 
Verbesserung? 

Antwort des Senats vom 
24 .9 . 1980: 

Zu 1 .: Die Kündigungen 
von drei Sozialarbei t e r n 
und einer Ps ychologin der 
Vollzugsanstalt für Frauen 
zum 30. 9 . 1980, die Mit t e 
des Jahres bekannt wur den, 
haben die Senatsverwaltung 
fü r Justiz ver anlaßt , so
fort für eine Neubesetzung 
der Stellen zum 1. Oktober 
19 80 zu sorgen . So konnten 
aus anderen Vollzugsberei 
chen eine Psychologin und 
e i ne Sozialarbeiteri n f ür 
die Jugendstation gewonne n 
wer den . Die Position der 
Gruppenleiterin auf der 
Station II konnte mit ei 
ner vollzugserfahrenen und 
engagierten Beamtin des 
gehobenen Verwal tungsdien
s tes der Ans talt besetzt 
werden . Für die Sozialar
bei t auf der Station III 
konnte ein erfahrener Be
amter des allgemeinen 
Vollzugsdienstes i nteres
siert werden , der bereits 
auf mehrjährige Erfahrung 
als Gruppenbetreuer und 
Gruppenleiter in der Teil
anstalt III Tegel zur ück
blicken kann . Damit ist es 
gelungen , das Fachteam 
kur zfristig gleichwertig 
zu ersetzen . 

z u 2 . : I n der Voll zugs
anstalt für Frauen, e i n 
schließlich der Nebenan-
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stalt Lichterfelde, sind 
z.z. durchschnittlich 190 
weibliche Gefangene un
tergebracht. 

Für Betreuungsarbeiten 
steht folgendes Personal 
zur Verfügung: 
a) Allgemeiner Vollzugs

dienst: 
Die Anstalt verfügt 
über 88 Bedienstete des 
allgemeinen Vollzugs
dienstes, deren Einsatz 
im gleichmäßigen Wech
sel-Schichtdiepst er
folgt. Zu den Aufgaben 
des allgemeinen Voll 
zugsdienstes gehören 
die Beaufsichtigung, 
Betreuung und Versor
gung der weiblichen In
sassen sowie die Ver
pflegung, einschließ
lich der dazu notwendi
gen organisatorischen 
Vorarbeiten, und die 
Beaufsichtigung der 
beschäftigungstherapeu
tischen Werkstatt. 

b) ~-lerkdienst: 

Die Anstalt verfügt 
über vier Stellen des 
Werkdienstes, wobei zur 
Zeit eine Stelle nicht 
besetzt ist. zu den Be
treuungsaufgaben des 
fachlich vorgebildeten 
Werkdienstes gehören 
die Beaufsichtigung und 
Anleitung der in den 
Betrieben beschäftigten 
Insassinnen . 

c) Krankenpflegedienst: 
Die Unterstützung des 
ärztlichen Dienstes er
folgt durch fünf ausge
bildete weibliche Kran
kenpfleger, diemit al 
len Aufgaben des Kran
kenpflegedienstes be
traut sind. Der Ein
satz der Bediensteten 
erfolgt nur im Früh
u: •d Soät· ~. c:t . 

d) Sozialdienst: 
Der Anstalt stehen sie
ben Stellen zur Verfü
gung, von denen eine 
zur Zeit nicht liesetzt 
ist . 
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Die Bediensteten des 
Sozialdienstes sind als 
Gruppenleiter einge
setzt oder als deren. 
Mi tarbei t:er . Sie helfen 
der Gefangenen bei äer 
Lösung persönlicher 
Schwierigkeiten, die 
sie in ihrem sozialen 
Umfeld außerhalb 
und innerhalb der An
stalt - allein zu lö
sen nicht im Stande 
ist. Eine weitere Auf
gabe des Sozialdien
stes besteht ferner in 
der Entlassungsvorbe
reitung. Der Gefangenen 
wird bei der Ordnung 
der persönlichen, wirt 
schaftlichen und sozia
len Angelegenbei ten ge
holfen. 

e) Psychologischer Dienst: 
Den beiden Bedienste 
ten des psychologischen 
Dienstes obliegt di e 
Leitung der Station I 
(Drogenabhängi ge Ju
gendliche), der Station 
III (Drogenabhängige 
Erwachsene) und die Be
handlung der Insassin
nen während der gesam
ten Vollzuges. Dazu ge
hört: u . a . dasHitwirken 
bei der Aufstellung 
eines Vollzugsplanes, 
der eine Behandlungsun
tersuchung voraussetzt . 
Weitere Aufgaben sind 
die Leitung von Team
konferenzen sowie die 
Gutachtertätigkeiten 
für den Vollzug und vor 
Gerichten. Eine beson
dere Behandlungsmög
lichkeit stellen die zu 
führenden einzel- bzw. 
gruppentherapeutischen 
Angebote dar. 

f) Freiwillige Mitarbei
ter : 
D~r T11ls tal t stehen 65. 
freiwillige Mitarbei
ter zur Verfügung. Ne
ben einer Tätigkeit 
als Einzelvollzugshel
fer werden von freiwil
ligen Mitarbeitern in 
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der Hauptanstalt Lehr
ter Straße 18 und in 
der Nebenanstalt Lich
terfelde 8 Gruppenan
gebote in den Bereichen 
Bildung und Freizeit, 
Entlassungstraining und 
Behandlung von Drogen
abhängigen bestritten. 
Zu 3.: Die ärztliche 

Versorgung in der Voll
zugsanstalt für Frauen 
geschieht zur Zeit wie 
folgt: 

a) Hauptanstalt 

1. Anstaltsarzt 
Die Tätigkeit des An

staltsarztes nimmt seit 
mehreren Monaten ein be
stimmter Arzt der Unter
suchungshaft- und Aufnah
meanstalt (UHUAA) Moabit 
wahr, der r e gelmäßig 
Sprechstunden in der Lehr
ter Straße (jeden Dienstag 
und Freitag von 9.00 bis 
ca . 15 . 00 Uhr) abhält. An 
den übrigen Wochentagen 
ist die ser Arzt in der UH 
UAA Moabit erreichbar, um 
die Anstalt bei Bedarf 
aufsuchen zu können . Mit 
Zuweisung der für 1981 be
antragten Arztstelle für 
die Vollzugsanstalt für 
Frauen wird dieser Arzt 
auch in der Lehrter Stras
se domizilieren . 
2 . Fachärztliche Versor
gung 

Die Anstalt 
seit Februar 1980 

verfügt 
über 

einen neuen (externen) 
Gynäkologen, der jeden 
Mittwoch ab 12 . 00 Uhr 
eine Sprechstunde in 
der Anstalt abhält, bei 
Bedarf auch öfter. 

Der Anstalt stehen an 
externen Ärzten ferner ein 
Hautarzt (Sprechstunden 
nach Bedarf und Vereinba
rung, in der Regel montags 
im Abstand von zwei bis 
vier Wochen), ein Hals
Nasen-Ohrenarzt (Sprech
stunden bei Bff;darf jeweils 
donnerstags; die Vorstel 
lungen erfolgen in der UH 



uAA Moabit) , ein Augenarzt 
(Sprechstunden bei Bedarf 
jeden Dienstag und Don
nerstag ab 12.00 Uhr; die 
Vorstellungen erfolgen in 
der UHuAA Moabit) und ein 
Zahnarzt (Sprechstunden 
jeden Mittwoch und Don
nerstag ab 9.00 Uhr; die 
Sprechstunden dauern zwi
schen fünf und sieben Zeit
stunden) zur Verfügung. 

Ein weiteres fachärzt
liches Angebot besteht 
durch hauptamtliche Ärzte 
des Justizvollzuges (In
ternist~ Chirurg~ Psychia
ter~ Schirmbilduntersu
chungen). 

Die Voraussetzungen für 
die ärztliche Versorgung 
in der Hauptanstalt konn
ten auch durch die Ein
richtung eines weiteren 
Behandlungszimmers ver
bessert werden. 

b) Nebenanstalt 

Der Anstaltsarzt der 
Hauptanstalt hält hier je
den Donnerstag ab 9. 00 Uhr 
eine Sprechstunde ab. Der 
externe Gynäkologe steht 
den Frauen in · der Neben
anstalt jeden Freitag ab 
13.00 Uhr zur Verfügung. 
Alle anderen ärztlichen 
Vorstellungen erfolgen bei 
Bedarf entweder durch 
Überstellung in die Haupt
anstalt bzw. in die UHUAA 
Moabit, oder zu den Ärz
ten des Krankenhauses der 
Berliner Vollzugsanstal
ten . 

Insgesamt hält der Se
nat die medizinische Ver
sorgung in der Vollzugs
anstalt für Frauen für 
angemessen. Um eine Erwei
terung des Behandlungsan
gebotes wird sich die Se
natsverwaltung für Justiz 
dennoch bemühen. 

Wolfgang Lüder 
Bürgermeister 

Gerhard Meyer 
Senator für Justiz 

INFORMATION 

Die vorstehend abge
druckte Antwort des Senats 
auf die Kleine Anfrage des 
Abgeordneten Dr. Andreas 
Gerl kann nicht unwider
sprochen bleiben. 

Zu 1 wurde u.a. er
klärt: Für die Sozialar
beit auf der Station III 
konnte ein erfahrener Be
amter . des allgemeinen 
Vollzugddienstes interes-

. siert werden, der bereits 
auf mehrjährigr Erfahrung 
als Gruppenbetreuer und 
Gruppenleiter in der TA 
III in Tegel zurückblik
ken kann . Damit ist es ge-
1 ungen, das Fachteam kurz
fristig gleichwertig zu 
ersetzen. 

Ungesagt bleibt dabei, 
daß eben jener "erfahrene" 
Gruppenleiter aus Tegel 
ersatzlos abgezogen wurde. 

Ungesagt bleibt weiter 
dabei, daß jener Gruppen
leiter kein gelernter So
zialarbeiter ist und so
mit mit Sicherheit keinen 
vollwertigen Sozialarbei
ter ersetzen kann. 

Weiter kommt dieser 
Gruppenleiter zwar aus dem 
a 11 gemeinen Vo 11 zugsdienst 
wurde jedoch vornicht ge
rade kurzer Zeit in den 
mittleren Dienst übernom
men . 

Nur durch stete Anfra
gen im Abgeordnetenhaus 
wurde die Lücke in der 
Vollzugsanstalt für Frau
en geschlossen. Daß damit 
ein anderes Loch in Tegel 
gerissen wurde und mi tte 1-
fristig nicht geschlossen 
werden kann, leuchtet je
dem Insider ein. 

Kein Kaufmann kann 1 an
ge Zeit existieren, wenn 
er so wirtschaftet. 

Kein Sozialarbeiter 
kann sich an seiner Aus
bildung bestätigt sehen, 
wenn sein Posten in einer 
Vollzugsanstalt von einem 
Beamten aus dem allgemei-
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nem Vollzugsdienst gleich
aufgefüllt werden kann. 
Die Jahre die ein Sozial 
arbeiter, die Fachhoch
schule besuchen muß, um 
seinen Abschluß zu machen, 
hat jener Beamte auf der 
Hauskammer gesessen und 
Gefangene beaufsichtigt , 
beim Einkleiden oder Sok 
ken zählen. 

Wenn der Senat diese 
Tätigkeit gleichsetzt mit 
einer vollwertigen Sozial 
arbei terausbi 1 dung, so mag 
das fürdenBerliner Voll
zug bezeichnend sein. 

Woh 1 desha 1 b findet 
sich kaum ein Sozialarbei 
ter, der im Vollzug arbei 
ten wi 11 . 

Wir wollen hier. nicht 
dem Beamten aus Tegel ei 
ne gewisse Qualifikation 
absprechen, aber ihn als 
vollwertigen Ersatz für 
einen Sozialarbeiter zu 
propagieren geht zu weit. 

Dies muß nicht nur So
zialarbeiter verärgern, 
sondern auch andere Grup
penleiter aus dem allge
meinen Vollzugsdienst die 
sich zumindest ebenso en
gagieren und nicht in den 
mittleren Dienst übernom
men wurden . 

Folglich werden diese 
resignieren und zu Recht 
sagen: "Wozu so 11 i eh mir 
den Arsch aufreißen?" 

Zumindest in diesem 
Fall wurde hier verdammt 
schlechte Po 1 i t i k gemacht, 
wie üblich auf Knochen 
und Kosten der Insassen! 

-jol -

LEHRSATZ FüR AUFSTEIGER : 

Mit leerem Kopf nickt es 

sich leichter. 

( Zarko Petan) 
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VIER JJlHRE 
NEUES STRAFVOLLZUGSGESETZ 

Was hat uns das neue 
Strafvoll zugsgesetz ge
bracht? Vor allem für die 
Minderung der Rückfall
quote, dem wichtigsten 
Ziel dieses r esozialisati 
ons f ördernden Vollzugsge
setzes? 

Kann man vier Jahre 
nach seinem Inkrafttreten 
schon Bilanz ziehen? Und 
wenn ja , s ieht sie dann 
bes ser aus als früher, in 
den Zeiten des Verwahr
vollzugs? Kann s ie über
haupt besser auss ehen und 
wenn nicht, woran liegt 
es? 

Viele Fr agen , auf die 
es noch mehr Antworten 
gibr., dumme und gescheite. 
Die dümmste ist die von 
der billigen Boulevard
presse immer wieder hoch
gespielte Lüge vom neumo
di schen "h i gh- li f e "-Voll 
zug auf Kosten der Steuer
zahler, bei dem den Gefan 
genen Zucker in den Hin 
ter n geblasen würde , statt 
ihnen Zucht und Ordnung 
beizubringen und sie ar
beit en zu lassen , bis die 
Schwarte knackt . 

Nicht zufällig ist dies 
auch die Meinung eines 
Großteils der sich nach 
den ruhigen Zeiten des 
"Tür-zu "- Vollzugs zurück
sehnenden alten Garde der 
Vollzugsbediensteten, denn 
auch sie beziehen ja, wie 
man täglich in den Dien s t 
zimmern sieht , einen Groß
teil ihrer Bildung aus 
volksverdummenden Massen
medien . 

~; ~ CPscrei res~P ~nt

... u .... c "''..u die Frage nach 
den bis jetzt erk ennbaren 
Erfolgen des neuen Straf
vollzugsgesetzes ist der 
nüchterne Vergleich zwi~ 
sehen Erfahrungen aus dem 
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früheren Vollzug und den 
bescheidenen Anfängen aus 
den wenigen Bereichen, in 
denen 1-1enigstens schon mal 
der Versuch unternommen 
wuräe, die Forderungen des 
neuen Gesetzes auch in die 
Vollzugswirklichkeit um
zusetzen. 

Nur die Gegenüberstel
lung von Zahlen und Fakten 
ergibt eine Bilanz, und 
1-1enn die in einem beispiel
haft fortschrittlichen 
Land wie Nordrhein- fvestfa 
len z . B. ergibt, daß die 
Quote derjenigen, die fünf 
Jahre nach VerbüBung einer 
früheren Freiheitsstraf e 
erneut einsitzen, nur et
was mehr als 20 Prozent 
beträgt, nämlich bei den
jenigen, die in einer den 
Forderungen des neuen Ge
setzes entsprechenden Ein
richtung des offenen Voll 
zuges auf ihre Entlassung 
vorbereitet wurden, wäh
rend die Quote der Rück
fälligen, die aus dem ge
schlossenen Vollzug alten 
Stils entlassen wurden, 
genauso hoch geblieben ist 
wie früher und wie in an
der en Bundesländern auch, 
nämlich im Durchschnitt 
53 Prozent, dann müßte ei
gentlich jeder, der noch 
selber denken kann, zu der 
Er kenntnis kommen, daß der 
liberale, resozialisieren
de Behandlungsvollzug im 
Effekt eben doch nicht 
teurer ist als der nur auf 
Sühne und Verwahrung ge
richtete Schlüsselvollzug, 
sondern - im Gegenteil -
den Steuerzahler bedeutend 
weniger kostet. 

Freilich darf man das 
neue Strafvollzugsgesetz 
nicht für die Versäumnisse 
der Justizven;al tungen und 
?ol; 
wortlieh machen . Denn wird 
der Gefangene in die Frei
heit entlassen, ohne dar
auf sehr i ttweise vorberei
tet zu sein , ohne Gelegen
hei t gehabt zu haben, so-
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ziales Verhalten, eigen
verantwortliches Handeln 
und aktives Mi taxbei ten an 
seiner gesellschaftlichen 
Wiedereingliederung zu 
lernen und praktisch zu 
probieren, dann ist eben 
der ganze Erfolg der vom 
Gesetz vorgeschriebenen 
Behandlungsmaßnahmen in 
Frage gestellt . 

Gerade aus dieser Er
kenntn~s fordert das neue 
Strafvoll z ugsgesetz aus
drücklich, daß der Straf
vollzug soweit wie möglich 
als offener Vollzug ge
staltet werden soll, damit 
für die Verwirklichung des 
in den §§ 2 und 3 festge
legten Vollzugsziels : s o
viel Freiheitsentzug wie 
nötig, - soviel normale 
Lebensbedingungen und Au
ßenkontakte wie möglich -, 
die günstigsten Rahmenbe
dingungen geschaffen ~ver

den. 
Das ist eine eindeutige 

Anweisung an die Vollzugs
behörden, vorrangig Ent
scheidungen für den offe
nen Vollzug zu treffen . 
Zwar hat der Gefangene 
keinen Rechtsanspruch auf 
Unterbringung im offenen 
Vollzug, auch nicht, wenn 
e r die im Gesetz beschrie
benen Qualifikationsvor
aussetzungen dafür er
füllt, aber den Vollzugs
behörden wird nach dem 
neuen Gesetz nur noch ein 
enger Spielraum gelassen, 
der ihnen nur in begründe
ten Ausnahmefällen gestat
tet, einen für den offenen 
Vollzug geeigneten Gefan 
genen im geschlossenen 
Vollzug unterzubringen . 

Umgekehrt wie es heute 
noch der Fall ist, m u ß 
der offene Vollzug die 
Re gel werden . Offener 
Vollzug heißt: Unterbri n 
gung in o f fenen oder halb
offenen Anstalten ohne be-
sondere 
kehrungen 
chen . 

Sicher bei tsvor
gegen Entwei -



Der Gesetzgeber ver
kennt nicht, daß es bei 
der gegenw3.rtigen Struktur 
der meisten Haftanstalten 
nicht möglich ist, schon 
jetzt den Forderungen des 
Gesetzes nach Vorrangig
kelt des offenen Vollzugs 
voll Rechnung zu tragen . 
Deshalb wird auch den Ju
stizverwaltungen eine 
Fristbiszum31. 12 . 1985 
gesetzt, um bis dahin 
durch Umstrukturierung be
stehender Anstalten und 
den Neubau zusätzlicher 
Einrichtungen die organi
satorischen Voraussetzun
gen für die Einführung des 
offenen Vollzugs als Re
gelvollzug, d. h. für die 
ErfüllW1g des gesetzlichen 
Auftrags, zu schaffen. 

Nach dieser Übergangs
frist soll der geschlos
sene Vollzug im Prinzip 
nur noch eine Zwischen
station mit Behandlungs
funktion zur Vorbereitung 
auf den offenen Vollzug 
sein für Gefangene, die 
noch nicht für eine Unter
bringung im offenen Voll
zug geeignet sind. 

Nicht qualifiziert für 
den offenen Vollzug sind 
nach dem Gesetz und den 
dazu ergangenen Verwal
tungsvorschriften insbe
sondere 
- Gefangene, die im lau

fenden Vollzug entwichen 
sind, oder einen Flucht
versuch unternommen ha
ben 

- Beteiligte an einer Ge
fangenenmeuterei während 
des laufenden Freibei ts
entzugs 

- wer den letzten Urlaub 
oder Ausgang mißbraucht 
hat 
a) für neue Straftaten 
b) um sich dem Vollzug 

zu entziehen, 
oder Gefangene, bei de
nen a und b aus konkre
ten Gründen zu befürch
ten ist 
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- Gefangene, gegen die 
Untersuchungs-, Auslie
ferungs- oder Abschiebe
Haft angeordnet ist, 
oder gegen die ein Aus
'tleisungsbeschluß besteht 

- Gefangene, gegen die 
eine Maßregel der Besse
rung oder Sicherung an
geordnet und noch nicht 
vollzogen ist 

- bei erheblich Suchtge
fährdeten und bei Gefan
genen, die während des 
laufenden Vollzugs eine 
Strafe wegen grober Ge
walttätigkeiten gegen 
Personen oder wegen ei
ner Straftat gegen die 
sexuelle Selbstbestim
mung vollzogen wurde 
oder zu vollziehen ist, 
bedarf die Frage, ob ei
ne Unterbringung im of
fenen Vollzug zu verant
worten ist, einer beson
ders gründlichen Prü
fung im Einzelfall. 

Diese Aufstellung ist 
nicht vollständig. Auch 
gibt es hierzu Ausnahme
regelungen. Wesentlich ist 
jedoch, daß nach dem neuen 

·Strafvollzugsgesetz der 
geschlossene Vollzug künf
tig (spätestens ab 1. 1. 86) 
ausschließlich Gefangenen 
vorbehalten ist, bei denen 
es ganz konkrete Anhalts
punkte dafür gibt, daß sie 
sich bei offener Unter
bringung dem Vollzug der 
Freiheitsstrafeentziehen, 
bzw. dieMöglichkeiten des 
offenen Vollzugs für neue 
Straftaten mißbrauchen 
würden. Dementsprechend 
sind die im Gesetz vorge
sehenen EignWJgsvoraus
setzungen für den offenen 
Vollzug neben dem Einver
ständnis des Gefangenen 

- seine Eignung für die 
besonderen Anforderungen 
des offenen Vollzugs 

- das Nichtbestehen ei
ner Entweichungs- oder 
Straftatsgefahr. 
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Vier Jahre ist das neue 
Strafvollzugsgesetz am 
1. Januar 1981 in Kraft . 
Fünf Jahre hat der Berli 
ner Senat noch Zeit, um die 
gesetzlich vorgeschriebe
nen Rahmenbedingungen für 
den behandlungsorientier
ten Resozialisierungs
vollzug zu schaffen, d.h. 
im Klartext: die erforder
lichen Plätze im offenen 
Vollzug zu schaffen. 

Geht man davon aus, daß 
nach den oben beschriebe
nen Qualifikationskrite
rien und den aus ver
gleichbaren Bundesländern 
und ausländischen Staaten 
vorliegenden Erfahrungs
werten die Zahl der für 
den offenen Vollzug geeig
neten Gefangenen 6 0 Pro
zent aller Strafgefangenen 
beträgt, so müßten bis zum 
1. Januar 1986 in Berlin 
175' Plätze für den offe
nen Vollzug zur Verfügung 
stehen. 

Zur Zeit gibt es jedoch 
nur 457 Plätze für den 
offenen Vollzug in Ber lin 
insgesamt. Davon bestanden 
231 Plätze schon vor 
Inkrafttreten des neuen 
Strafvollzugsgesetzes . 

Was hat der Berliner 
Senat also in den vergan
genen vier Jahren unter
nommen, um die vom Gesetz 
bis 1985 geforderten, feh 
lenden Plätze für den 
offenen Vollzug zu schaf
fen? 

Ganze 226 Plätze sind 
es in den vergangenen vier . 
Jahren gewesen, gegen 
über 1119 neu geschaffenen 
Haftplätzen in Verwahran
stalten alten Stils. 

Uns überzeugt es nicht, 
was Senator Meyer dieser 
Tage in einem Rundfunkin
terview mit dem SFB sagte, 
nämlich daß in Berlin nur 
deshalb nicht so deutlich 
sichtbare Veränderungen 
nach Einführung des neuen 
Strafvollzugsgesetzes zu 
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erkennen seien, v1eil eben 
Berlin schon lange vor In
krafttreten des neuen Ge
setzes mit dem darin ge
forderten Behandlungs- und 
Resozialisierungsvollzug 
begonnen habe Vieles davon 
sei deswegen in Berlin 
schon alltägliche Praxis 
geworden. 

Wer die Vollzugswirk
lichkeit in Berlin kennt, 
lveiß, daß sie auf der gan
zen Linie rückschrittlich 
ist und auf dem besten 
Wege, die mutigen Versu
che, die einmal von enga
gierten Reformern gemacht 
worden sind und beachtli
cheErfolgeerzielt haben, 
Schritt für Schritt wieder 
abzubauen. 

Welche Erklärung haben 
die verantwortlichen Stel
le11 in Berlin dafür, daß 
andere Bundesländer vier 
Jahre nach Inkrafttreten 
des Strafvollzugsgesetzes 
eine bedeutend erfolgrei
chere Bilanz vorzuweisen 
haben? z. B. das Land 
Nordrhein-Westfalen. 

Dort befindet sich be
reits jetzt ein Drittel 
aller Strafgefangenen in 
Einrichtungen des offenen 
Vollzugs. Noch lange nicht 
genug, um der gesetzlichen 
Forderung zu genügen, aber 

doch schon ein beachtli
cher Anfang auf dem Wege 
dorthin . Die überwiegend 
positiven Erfahrungen, die 
Nordrhein-Westfalen und 
andere fortschrittliche 
Länder gemacht haben, sind 
nachprüfbar und schließen 
jeden Ztveifel aus. 

Wir werden an anderer 
Stelle darüber berichten, 
haben aber noch nicht die 
J.foffmmc:; t fg~o.geben, l· ld 
noch Fortschrittlicher~s 

und Positiveres auch aus 
Berlin berichten zu kön-
nen. 

-elbe-
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BUCHPREMIERE 

~~~~G~~~S~E~Al SCHÖNu 
Presseempfang in der Aka
demie der Künste 

WolfgangSee durch sein 
Hausverbot in Tegel einer 
der populärsten Figuren 
im Berliner Strafvollzug 
stellte sein Buch "Nun büßt 
mal schön 11 Szenen aus 
dem Strafvollzug- in der 
Akademie der Künste Anfang 
November vor. 

Anwesend- waren nicht 
nur Pressevertreter son
dern auch Strafvollzugs
bedienstete aus allen Be
reichen. 

Wolfgang See laß ein 
Kapitel des umstrittenen 
Buches vor und alles ap
plaudierte ausnahmslos. 

Wolfgang See hat sein 
Buch sieher untergewissem 
und auch nicht zu überle
sendem Zorn geschrieben. 
Man hat ihm mit Sicher
heit übel mitgespielt. 
Aber es erhebt sich auch 
die Frage war es ihm denn 
so unrecht? 

Es ist ihm auch zu un
terste 11 en, daß er von An
fang an, seiner Tätigkeit 
als Gefängnispfarrer, sei
nem Buchgedankennachging. 

Er schrieb auf und no
tierte alles was ihn be
wegte, \-Jas ihn störte, wie 
ihm mitgespielt wurde. 

Mit seinem Buch hat er 
zurückgeschlagen, auf al
le! 

Er hat vieles darge
stellt wie er es gesehen 
hat, wie es zum Teil auch 
zutrifft. 

Aber er hat den Kapi
talfehler des gesamten 
Strafvollzuges begangen, 
er hat spektakuläre Fälle 
verallgemeinert . 

Er hat Erlebnisse aus 
der Position des Gefäng
nispfarrers aufgeschrie
ben . Zum Teil Erlebnisse 
die m.E. vertraulich blei
ben sollten und auch so 
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an ihn herangetragen wur
den ... 

Für Insider sind die 
Handlungspersonen erkenn
bar, für Aussenstehende 
muß das Buch verwirren. 

Man gewinnt zwangsläu
fig den Eindruck, so er
zählte mir ein Aussenste
hender: "Der Strafvollzug 
besteht aus Psychopathen, 
die von Schizophrenen be
handelt werden". 

Wolfgang See hat in 
vielem ins Schwarze ge
troffen, bei ebenso vielem 
hat er voll daneben ge
griffen ... 

In einem seiner Bei
träge für den liehtblick 
schrieb er ei nma 1 : 11 lch 
habe das Talent was ich 
mit den Händen aufbaue 
mit den Arsch wieder ein
zureißen", nur diesma 1 hat 
er sich mit seiner ganzen 
Körperfülle auch noch 
draufgesetzt. 

Die größte Werbung für 
ihn und dieses Buch mach
ten die Justizbehörden mit 
dem inzwischen aufgehobe
nen Hausverbot. Er darf 
wieder in die Anstalt wenn 
auch nicht hier arbeiten. 

Der Verband der Berli
ner Justizvollzugsbedien
steten hat für seinen 
Rauswurf gekämpft. Damit 
in jedem Fall dem Buch zu 
einer ungeahnten Popula
rität verholfen. Kein Sen
der, kein Medium ließ es 
sich nehmen, mit Wolfgang 
See zu sprechen. 

Eine Werbung, wie sie 
besser nicht sein konnte 
und besser nicht sein 
kann. 

Als Autor hat er sein 
Klassenziel erreicht. Als 
Gefängnispfarrer hat er 
sich in Frage gestellt. 
Wolfgang See 
"Nun büßt mal schön 11 

Szenen aus dem Strafvoll
zug 
Nymphenburger Verlags-
buchhandlung München 

-jol-



A schlägt vor einen 
Zaun zwischen Teilanstalt 
X und Y .zu ziehen. 

B lehnt diesen Vor
schlag als zu kosteninten
siv und überflüssig ab. 

C springt über die Mau
er. A als der für die Si
cherheit Verantwortliche 
verweist darauf, daß er 
einen Vorschlag einge
bracht habe und er somit 
nicht verantwortlich sei, 
denn auf seinen Vorschlag 
habe man ja nicht gehört. 

Diese fiktive Möglich
keit haben vermutlich die 
Verantwortlichen der JVA
Tegel stets vor Augen. 

Wie wäre es sonst mög
lich, daß in dieser Mam
mutanstalt soviele Zäune 
gezogen werden. 

Alle Augenblicke erle
ben wir, daß zwischen den 
Teilbereichen neue Zäune 
gezogen werden. 

Gelder für die Behand
lung, für die Ausstattung 
der Hafträume mit Steckdo
sen sind so gut wie nicht 
zu haben. 

Gelder für Sicherheits
anlagen, die weiter nichts 
sein können, als psychol-o
gische Schranken, sind ge
nug vorhanden. 

So werden nicht nur die 
Teilanstalten untereinan
der, sondern auch d_ie Frei
stundenhöfe geteilt. 

TEGEL - INTERN 

NOCH'N ZAUN 

WIE DER ZAUNKöNIG IN TEGEL 
( TROGLODYTES ASTRATHUS ) 

SEIN NEST ZU EINER FESTUNG AUSBAUT 

_("Zaunkönige gehen mehr in aller Heim-
1 ichkeit und ohne Massenspektakel ihrer 
Tätigkeit nach'' Aus "Das Tier in der · 
Landschaft" von Dr . Walter Rammner, Bib-
I iographisches Institut AG, Leipzig, 1936 ) 

Niemand wird ernsthaft 
daran glauben, daß diese 
Zäune für einen flüchten
den Insassen ein Hinder
nis darstellen. Jeder kann 
diese Hindernisse spielend 
überklettern. 

Offiziell heißt es da
zu: Die Fluktuation inner
halb der Anstalt soll ein
geschränkt werden. 

Dies läßt sich bei der 
Größe der JVA-Tegel auch 
durch solche Zäune nicht 
erreichen. Wozu auch? 

Ein einleuchtender 
Grung läßt sich hierfür 
kaum finden. Es sei denn, 
es werden Einzelfälle von 
Übergriffen zwischen ri
valisierenden Gefangenen
gruppen wieder einmal ver
allgemeinert. So lange es 
Strafvollzug gab, solange 
Menschen auf engem Raum 
zusammengepfercht leben 
müssen, wird es Aggressio
nen geben. Wird es Rivali
tätsgruppen geben. So \vie 
auch draußen. 

Wie heißt es doch so 
schön im § 3 StVollzG Abs. 
1 "Das Leben im Vollzug 
soll den allgemeinen Le
bensverhältnissen soweit 
als möglich angeglichen 
werden." 

Kein Mensch käme des
halb draußen auf die Idee 
quer durch Kreuzberg oder 
durchs Märkische Viertel 
Zäune Zvlischen die Wohn
blöcke oder Betonsilos zu 
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ziehen. Dadurch werden im 
Grunde genommen noch mehr 
Aggressionen aufgestaut. 
Werden nicht nur Steuer
gelder unsinnig verschleu
dert sondern viel mehr 
muß sich der Inhaftierte 
fragen ob diejenigen, die 
ihn in ein Leben ohne 
Straftaten, in sozialer 
Verantwortung führen sol
len, nicht selbst in ein 
Leben in sozialer Verant
wortung geführt werden 
sollten? 

Eine weitere, evtl. ein
leuchtende Begründung wä
re, daß der Verantwortli
che lediglich die Grünflä
chen vor dem Betreten 
schützen will. Die wenigen 
vorhandenen Rasenflächen 
sind gänzlich von Zäunen 
sowohl umzogen, wie auch 
durchzogen. Wozu dies er
forderlich sein sollte, 
kann schon gar nicht ein
leuchten. Die Zäune stel
len keineswegs eine Abgren
zung als solche dar. In
sassen die sich auf diesen 
Höfen in der Freistunde 
bewegen dürfen, können 
sich mühelos durch den 
Zaun unterhalten. 

Vielleicht sehen wir 
die Sache auch vollkommen 
falsch und merken gar 
nicht, daß dies zum breit 
angelegten Konjunkturpro
gramm der Bundesregierung 
gehört. 

- jol-
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INFO RMATION 

INFORMATIONEN 

EINFUHRUNG VON LICHTBILD

AUSWEISEN IN HAFTANSTALTEN 

WAR UNZULÄSS IG 

Der TAGESSP IEGEL berich
tete am 2 . Dezember 1980: 

A u s z u g : 

Die Einführung von 
Lichtbildausweisen für die 
rund 1200 Gefangenen in 
der Haftanstalt Tegel ist 
unzulässig . Das Kammerge
richt entschied jetzt als 
letzte Instanz, daß die 
entsprechende Anordnung 
des Anstaltsleiters Lange
Lehngut vom Scrafvollzugs
gesetz nicht gedeckt ist. 

Mehr als 100 Gefangene 
hatten gegen die Einfüh
rung der Ausweise geklagt. 
Bereits imApril hatte die 
Strafvollstreckungskammer 
die Anordnung des Anstalts
leiters vom 1. Januar 1980 
aufgehoben; er hatte dage
gen Beschwerde eingelegt. 

Zahlreiche Häftlinge 
hatten gegen die Maßnahme 
protestiert . Sie befürch
teten, als "Herdenvieh" 
behandelt zu wer den . Eini
ge hatten den geplanten 
Ausweis sogar mit dem Ju
denstern verglichen . Dies 
wies das Kammergericht in 
seinem Beschluß als "abwe
gig" zurück. 
Soweit das Zitat. 

Hier im Auszug das Urteil: 

Gesch .-N r . 2 Ws 171, 
173-184,191 '198, 200-202 , 
279/80 Vo llz; 

DEZEMBER ' 80 

549 StVK 98-101,104,105, 
112- 115,117,118, 121-123, 
126,127,129,132/80 Vollz. 

ln den Strafvollzugs
sachen wegen Einführung 
von Li chtb i 1 dauswe i senhat 
der 2. Strafsenat des Kam
mergerich~s in Berl in in 
der Sitzung vom 6. November 
1980 beschlossen: 

Die Rechtsbeschwerden 
des Leiters der JVA Tegel 
gegen die Beschlüsse des 
LG Berl in Strafvoll
streckungskammer - (StVK) 
vom 24. April, 25. April, 
16 . Mai , 30 . Mai und 8. 
August 1980 werden verwor
fen. 

G r ü n d e : 

Mit der Hausverfügung 
Nr. 2/80 des Leiters der 
JVA Tegel vom 16. Januar 
1980 ist die "Einführung 
vonLichtbildausweisen für 
I nhaft i erte11 in dieser An
stalt angeordnet worden . 
ln der Verfügung heißt es 
im wesentlichen, fortan 
werde jeder Häftling nach 
seiner Aufnahme in die An
stalt fotografiert under
halte alsdann einen Aus
weis. Vom 1. März 1980 an 
sei jeder Gefangene ver
pfl ichtet, seinen Ausweis 
an seiner Kleidung zu be
festigen und offen zu tra
gen. 

Das Landgericht hat 
durch die angefochtenen 
Beschlüsse die Hausverfü
gung Nr. 2/80 aufgehoben, 
soweit sie diejeweiligen 
Antragsteller betrifft. 
Zur Begründung hat es aus
geführt, der Hausverfügung 
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fehle die gesetzt iche 
Grund I age. Hiergegen r ich
teten sich die Rechtsbe
sch".Jerden des Ans ta 1 ts I e i 
ters. 

II . 

Die Rechtsbeschwerden 
sind nicht begründet. 

1 . Die Verfahrensrüge .... 
greift nicht durch . 

2. Die Sachrüge hat eben
falls keinen Erfolg . Wie 
auch der Beschwerdeführer 
nicht in Zweifel zieht , 
bedarf die angefoch t ene 
Hausverfügung einer ge
setz 1 i chen Grund 1 age . Denn 
sie greift in die Rechts 
stellung der Gefangenen 
ein, indem sie diese dazu 
verpflichtet, sich foto 
grafieren zu lassen, den 
Lichtbildausweis offen zu 
tragen und die Aufnahme 
ihrer Bil der indie Perso
nalakte hinzunehmen . 

a) Auf gesetz I i ehe Best im
mungen außerhalb des 
Strafvol lzugsgesetzes, 
insbesondere auf § 81 b 
StPO, kann die Hausverfü 
gung weder insgesamt noch 
bezüglich einzelner Teile 
gestützt werden . Die Haus 
ve rfügung enthäl t aus
schließ l ich Anordnungen, 
die die Art und Weise des 
Vollzuges der in der JVA 
Tegel vollstreckten Frei 
heitsstrafen betreffen . 
Mit i h n-1 i rd I ed i gl i eh e i 
ne Änderung der bestehen
den Anstaltsverhäl t ni ss e 
angestrebt. Wie d ie Frei
hei tsstrafe inJus tizvol l
zugsansta l ten zu vollzi e-



hen ist und welchen Be
schränkungen seiner Frei
heit der dort unterge
brachte Gefangene unter
! iegt, bestimmt sich aber 
seit dem lnkrafttreten des 
Strafvollzugsgesetzes al
lein nach dessen Vor
schriften(§§ 1, 4 Abs. 2 
Satz 1 StVol lzG). 

b) Die im Ergebnis auch 
von dem Beschwerdeführer 
nicht angegriffeneAuffas
sung der StVK, daß § 86 
Abs. 1 und 2 StVollzGkei
ne ausreichende Rechts
grundlage für den Erlaß 
der Hausverfügung dar
stellt, teilt der Senat. 
§ 86 Abs. 1 StVollzG läßt 
die dort aufgeführten Maß
nahmen ledig! ich zur Si 
cherung des Vollzuges der 
Freiheitsstrafe zu. Der 
Begriff der "Sicherung des 
Vollzugs" entspricht nicht 
dem d-e'r "Aufrechterha 1 tung 
der Sicherheit und Ordnung 
der Anstalt", sondern ist, 
wie in den angefochtenen 
Beschlüssen zutreffend 
dargelegt wird, enger als 
dieser. Sicherung des 
Vollzuges bedeutet nur Ge
~väh r 1 e i s tung der Auf recht
erhaltung des durch den 
Freiheitsentzug begründe
ten Gewahrsams. Die Maß-
nahmen des § 86 StVollzG 
so 11 en dazu beitragen, daß 
die Freiheitsstrafe über
haupt vollzogen werden 
kann, insbesondere die 
Fahndung nach flüchtigen 
Gefangenen erleichtern, 
nicht aber die Schaffung 
geordneter Verhältnisse 
innerhalb der Vollzugsan
stalt ermöglichen. 

Mit seiner Hausverfü 
gung verfolgt der An
staltsleiter aber das er
klärte Ziel, eine jeder
zeitige l~entifizieruhg 
der Gefangenen innerhalb 
der Vollzugsanstalt zu er
möglichen, um auf diese 
Weise der Unübers i eh t 1 ich 
ke i t des Ans ta 1 t sbet r i ebe·s 
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entgegenzuwirken. DieVer
fügung sol I demnach nicht 
den Vollzug als solchen 
sichern. Allerdings könn
ten diebei der j ewe i 1 i gen 
Personalakte aufbewahrten 
Lichtbilder auch für die 
Fahndung nach einem entwi
chenen Gefangenen herange
zogen werden. Eine solche 
Möglichkeit ändert aber 
nichts daran, daß diese 
Lichtbilder nach dem er
klärten Wi IIen des An
staltsleiters nicht zur 
••sicherung des Vollzuges•• 
herge's te 11 t werden so 11 en. 

Da somit die Hausve rfü
gung schon deshalb nicht 
auf § 86 S t Vo 1 I z G g es t ü t z t 
werden kann, weil sie 
nicht zur Sicherung des 
Vollzuges der Freiheits 
strafen, die in der JVA 
Tegel vollstreckt werden, 
erlassen worden ist, ist 
es entbehrlich, auf die 
von der StVK gleichfalls 
verneinte Frage einzuge
hen, ob § 86 Abs. 1 St 
VollzG eine erkennungs
dienstliche Behandlung al
ler Gefangener überhaupt 
zu I i eße. 

c)§ 20 Abs. 1 Satz 1 St 
VollzG, auf den sich der 
Beschwerdeführer beruft, 
kommt als Eingriffsgrund
lage nicht in Betracht. 
Die Bestimmung gestattet 
es dem Anstaltsleiter we
der ausdrücklich noch 
sinngemäß, a 11 e Gefange11en 
zu fotografieren, sie zum 
Tragen von Lichtbildaus
weisen zu verpf 1 i eh ten und 
ihre Bilder in den Perso
nalakten zu verwahren. 
Ob, wie der Beschwerdefüh
rer behauptet, die Durch
führung der Hausverfügung 
die Gefangenen imErgebnis 
tatsächlich weniger bela
sten würde als eine Anord
nung, Anstaltskleidung zu 
tragen, kann dahinstehen . 
Denn Beschränkungen der 
Freiheit des Gefangenen, 
die das Gesetz nicht vor-
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sieht, dürfen auch dann 
nicht angeordnet werden , 
wenn sie andere Maßnahmen 
entbehr I i eh machen würden, 
die das Gesetz zwar er
laubt, die den Gefangenen 
aber insgesamt stärker be
lasten würden . Dem steht 
§ 4Abs. 2 Satz 1 StVollzG 
entgegen. 

c) Eskannallerdings kei 
ne Rede davon sein, daß 
die Hausverfügung mit dem 
Vollzug.sziel des § 2 St 
Vo II zG und den a I I gerneinen 
Vollzugsgrunds~tzen des 
§ 3 StVollzG unvere inba r 
ist oder gar die durch 
Art. 1 Abs. 1 GG besonders 
geschützte Menschenwürde 
der Gefangenen verletzt. 
Der von · e1n1gen Antrag
stellern in diesem Zusam
menhang angestellte Ver
gleich der vorgesehenen 
Lichtbildausweise mit dem 
eine Identifizierung des 
einzelnen Trägers weder 
erstrebenden noch e rmög I i -
ehenden nationalsozial is 
t i sehen Judenstern unddie 
Behauptung, dieGefangenen 
sollten als "Herdenvieh" 
behande 1 t werden, sind ab
wegig. Es erübrigt sich, 
hier auf weiterein zugehen . 

Nach alledemmüssen d ie 
Rechtsbeschwerden erfo lg
los bleiben. Der Senat 
verkennt nicht, daß die 
Bemühungen des Leiters der 
JVA Tegel, dieVerhältnis
se in der Anstalt über 
sieht! icher zu gestalten , 
sach 1 i eh durchaus gerecht 
fertigt sind . Das Straf
vollzugsgesetzbietet je
doch gegenwärtig keine 
Handhabe, dieses Ziel mit 
den von demAnstaltsleiter 
gewählten Mitteln zu er
reichen. 

gezeichnet 

Krauskopf 
D r . Re j ews k i 
Klemt 

I DER LICHTB LICK I 



INFORMATION 

S I T A C U I S S E S P H I L 0 S 0 P H U S M A N S I S S E S 
ZU I:EllfSCH : 

HÄffiST UJ GES01WIEGEN, WÄRST DU EIN PHILOSOPH GEBLIEBEN! 

Die Gefangenenzeitungen 
kommen rechtzeitig zu den 
Personalratswahl en unter 
Beschuß . Zugegeben wir 
sind einigen Bediensteten 
ein Dorn im Auge. 

Einige , nicht alle, ha
ben etwas zu verbe.rgen, 
nicht jeder sieht sich 
gerne glossiert oder bloß
gestellt . 

Die Angreifer monieren 
in erster Linie, daß ein 
zu schlechtes Bild von den 
Vollzugsbediensteten an 
die Öffentlichkeit gerät . 
Es erhebt sich hierbei 
einfach die Frage, kann 
man jemanden schlechter 
darstellen, wie er ist. 
Es muß zumindest jeweils 
ein Anstoß dazu vorliegen . 
Es ist uns in keinem Fall 
nachzuweisen, daß wir ei
nen Bediensteten nament
lich genannt haben, so
fern es sich nicht um eine 
Person des öffentlichen 
Interesses gehandelt hat. 

Die "Blätter für Straf
vollzugskunde Heft 6 v. 1. 
November 1980" behandeln 
sehr ausführlich die Ge
fangenenzeitschr iften . 

Werfen hierbei dem 
Lichtblick folgendes vor. 
LICHTBLICK Nr . 8/1980 
"Das Strafvollzugsgesetz 
schrei bt bindend eine Be
handlung des Gefangenen 
vor . Dies kennt die alte 
verstaubte Dienst- und 
Vollzugsordnung nicht. Wo
zu auch . Damals wurden 
Nummern verwaltet, 
eingeknüppelt und 
war" . 

wurde 
Ruhe 

Mehr wird über den 
Lichtblick nicht angeführt, 
allein aus diesen wenigen 
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Sätzen leitet der Verband 
der Berliner Justizvoll
zugsbediensteten die Be
rechtigung zum Verbot der 
Gefangenenzeitungen her. 

Hier macht sich doch 
jemand ausgesprochen 
lächerlich. Hier wird doch 
polemisiert. Warum wird 
denn nicht geschrieben, 
von Angriffen, warum wird 
denn der Lichtblick nicht 
weiter zitiert, von Fäl
len bei denen Bedienstete 
angegriffen und bloß ge
stellt \VUrden. 

Warum schreibt der Ver
band nicht davon, daß wir 
berichteten über Bedien
stete die Schnaps ein
brachten, daß wir berich
teten von Beamten die 
volltrunken im Dienst v.,ra
ren. 

Alles menschlich, alles 
verständlich. "Wo es Men
schen gibt, da stinkt es 
nach Menschen" sagt eih 
altes geflügeltes Wort. 

Warum soll es nicht 
auch unter Justizvollzugs
bediensteten schwarze 
Schafe geben. 

Wir werden uns von die
sem Verband mit solch frag
würdigen Methoden nicht 
einschüchtern lassen. Wir 
werden berichten über 
das Verschwinden von Bar
geld in einem Zentraltre
sor. Gelder die Gefange
nen gehören! Es wird nie
mand behaupten können, 
daß Insassen an diesen 
Tresor können . Wir warten 
lediglich noch die offi
zielle Stellungnahme zu 
diesen Vorfällen ab, dann 
werden wir darüber berich
ten . Dies sind die Gründe 
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warum der Verband Gefange
nenzeitschriften verboten 
wissen will. Aber warum 
sagt das Jetschmann und 
Kollequium nicht.? 

Soll er doch so fair 
sein und das Kind beim Na
men nennen! Wenn der Ver
band so feige argumentiert, 
werden \Ür deutlicher 
sprechen! Werden • . .;ir eben
falls an die br~üte Tages
presse herantreten und die 
Angriffe Jetschmanns ver
deutlichen! 

Das wird ihm und sei
nen Kollegen sicher nicht 
gefallen. Aber uns ge
fällt eben auch nicht, 
wenn Wahlkampf auf unserem 
Rücken gemacht wird. Wenn 
Herr Jetschmann glaubt 
verallgemeinern zu müssen, 
tun wir da5 noch lange 
nicht. 

Es sind immer einzelne 
Bedienstete die aus der 
Rolle fallen, die dem Ge
samtbild Schaden zufügen, 
wir achten stets darauf, 
nicht zu verallgemeinern. 
Wie \.,Ollen unsere Glaub
würdigkeit beibehalten . 

Wenn Herr Jetschmann 
mit seinem Verband das für 
sich und die Seinen auch 
will, dann soll er schnell 
seine Politik ändern . 

Die Berliner Tagespres
se, zumindest die kon
zernfreie, hat ihn längst 
aufgedeckt. 

Dakann auch keine noch 
so lautstarke Pressekonfe
renz darüber hinwegtäu
schen. Argumente die ste
chen und überzeugen Herr 
Jetschmann und keine Pole
mik. 

- jol-



Von Winald Stöppel 
Leiter der Pädagogischen 
und Sozial-Pädagogischen 
Abteilung der Jv.A Tegel 

Analphabetismus ist 
nicht nur ein Problem der 
Dritten Welt. Analphabe
tismus gibt es auch in 
Industriestaaten; so auch 
in der Bundesrepublik 
Deutschland. Es ist ein 
Problem, das sich nicht nur 
auf einen Lese-Schreib
unterricht beschränkt, es 
ist vielseitiger, viel
schichtiger. 

Gerade imSinne der Be
troffenen istvor einer zu 
engen Begriffsbestimmung 
zu warnen, das Kriterium 
1 iegt bei ihnen selbst. 
Es wird dort als Problem 
offenbar, wo es sich in 
ihrer Erfahrung als hem
mend erwiesen hat. 

Da die Schriftsprache 
als einMittel zur aktiven 
Teilnahme amgesellschaft-
1 i chen Leben dient, bedeu
tet Analphabetismus den 
Ausschluß von weiten Tei
len gesellschaftlicher 
Kommunikation sowie die 
Verhinderung von berufl i
chen Weiterbildungsmög
lichkeiten. Er führt dar
überhinaus zu unerträgli
cher sozia.ler Ächtung, -die 
die Betroffenen in aller 
Regel zur Verheiml ichung 
ihres Handicaps zwingt. 
Dieser Vorgang kann dann 
in soziale Isolation ftlh -

BERICHT - MEINUNG 

GEISTIGE ZWANGSERNÄHRUNG IM KNAST 

0 D E R 

E I N RECHT A U F L E S E N 

DAS ALPHABETISIERUNGSPROBLEM 

ren. Das drohende Risiko 
der 'Enttarnung' beim Ver
such des Durchbrechens 
dieser Abgeschlossenheit 
bringt fürdie Betroffenen 
ständig erhöhte StreBbe
lastung mit sich, die wie
derum oft schwerwiegende 
psychische Auswirkungen 
hat_ Daneben treten ge
häuft materielle Benach-
tell igungen auf. Denn man 
kann nicht übersehen, daß 
die Lese-Rechtschreibfä
higkeit als ein Auswahl
kriterium über Arbeits
und Ausbildungsplatz ent
scheidet . Damit wird die 
Entwicklung der Arbeits
kraft extrem behindert. 

Wenn jetzt also ein 
Recht auf Lesen "einge
klagt'' werden soll, dann 
muß imSinne des Betroffe
nen diese Forderung erwe i
tert werden. Ein Recht auf 
Lesen heißt hier ein Recht 
auf Bildung, ein Recht auf 
Arbeit und Sicherung der 
eigenen Existenz. Dies 
setzt Lesen und Schreiben 
zum Erhalt der beruf! ichen 
Qualifikation ebenso vor
aus wie zur Bewältigung 
so a 11 täg 1 i eher Ange 1 egen
heiten wie Verträge, bar
geldloserZahlungsverkehr, 
Formulare, Gebrauchsanwei
sungen und Medikamentauf
schriften. Es ist schließ-
1 i eh das Recht auf körper
liches und seel lsches 
Wohlbefinden und Gesund
heit, frei von Diskrimi
nierung, Angst und I sol a
tion vom gemeinschaftl i
chen Leben. 
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IM STRAFVOLLZUG 

Die beschriebene Pro
blematik wird auch s icht
bar bei Betroffenen im 
Strafvollzug . Dieser Per
sonenkreis ist besonders 
auf die Hilfe von Mit
gefangenen und Beamten 
angewiesen, z.B. bei Ver
fassung von Briefen, Mit
teilungen und Beschwer
den etc. IhreTeilnahme 
an ''vollzugsbegleitenden'' 
Möglichkeiten ist einge
schränkt, da sie über die 
nötigen Voraussetzungen 
für ihre Inanspruchnahme 
nicht verfügen (z. B. An-
staltsbibl iothek, An-
staltszeitung, somit 
auch dieser Bericht , 
schulische und berufsaus
b i 1 dende Kurse) . 

Erfahrungsgemäß haben 
wir die paradoxe Situati
on, daß lernorientierte 
Wiedereingl iederungsange
bote im Strafvollzug in 
der Rege 1 von einer 118 i 1-
dungsel ite11 der Inhaftie r
ten in Anspruch genommen 
werden. Ein spezifisches 
Angebot für die Zielgrup
pe sollte folgendes be
inhalten: 

- Erfassung der Zielgrup
pe selbst durch persön-
1 i ehe Ansprache und Mit
teilungen mit Hilfe ei 
ner Rundfunkanlage . Ge
spräche der Gruppenlei
ter und Gruppenbetreue r 
mit den Betroffenen. 

- Motivierung durch Abbau 
von Ängsten, Schaffung 
von Vertrauen und Wecken 
von Problembewußtsein 
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über die eigene S i t ua
t ion 

- Auf bau von Lese- und 
Schrei bfäh igke it 

- Ve rmittlung von rechne
r i sehen Grundkenntnissen 

Neben der trad i ti one l 
len Kursus form muß Klein
gruppenunter r icht bis hi n 
zum flan k ierenden Ei nzel 
unterricht mög l ich sein . 
Daneben besteh t d ie Forde
rung nach ei ne r f o rma l 
recht! ichen Gle ichstel 
lung zu den ande ren Kur
sen. 

Ausgangspunkt des Ge
brauchs von Schriftsp rache 
soll t en immerSi tua t ionen, 
Probleme, Bedürfn islagen 
und Erlebnisse der Teil
nehmer sein. Hie r könnt en 
di e Bereiche - in Verb in
dung zum 1Sozialen Tra i 
ning1 Partnerschaft , 
Arbeit, Rechtsfragen des 
Alltags, Umgang mit Ge ld, 
Fre ize it, Umgang mi t Dro
gen und Wohnen t hema t i
siert werden. 

Es müssen a l so beson
dere Anstrengungen un te r
nommen werden, um di e ge
schi Jderten Bildungsmän
gel zu beheben. 

Die Lese -Rechtschre ib
kompetenz läßt in keine r 
Weise Rücksch 1 üsse aufdie 
Intel! igenz zu, noch g ibt 
sie einen nur annähe r nd 
sach 1 i chen Hinwe i s aufdie 
Arbeits- und Ausbi l dungs
fäh igkei t eines Erwachse
nen . 

Die bewußte Nichtteil 
nahme an gesellschaft l i 
chen Proze ssen muß du rch
brachen werden , um auch 
eine beruf! iche Tät igkei t 
zu ermöglichen und damit 
den Forderungen des Straf
vollzugsgese tzes ~u ent
sp rechen. 

DEZEMBER '80 

TEGEL - INTERN 

Organi sation und Ausge
st altung von Weihnachts
fei ern fü r Inhaftierte im 
Bereich der JVA Tegel 

DieWeihnachtszuwendung 
in Höhe von 20. - DM, die 
al len Gefangenen mit Aus
nahme der Freigänger und 
der Gefangenen, die ver
schu 1 det ohne Arbeit sind, 
im Monat Dezember 1980 
gutgeschr i eben wird, kann 
wegen der ohnehin starken 
Bel astung der Zahlstelle 
zur Ausstat t ung von Weih
nachtsfeiern nicht beson
ders ausgezahlt werden. 
Die Häftlinge können je
doch ggf 1 . im Rahmen des 
a llgemeinen Einkaufs für 
die 20 .- DM Waren erwer
ben , die s ie dann zu even
tuell gemeinsamen Weih
nachtsfeiern zur Verfügung 
ste l len können. 

Das Ei nbringen von Le
bensmitteln usw. durch 
Gruppent ra iner, freieMit
arbe iter, Vollzugshelfer 
pp . zur Ausgestattung von 
Weihr.achtsfeiern ist 
auch in kleinen Mengen 
nich t gestattet . 

Dies em Personenkreis 
wird jedoch die Möglich 
ke i t e inge räumt, im Rahmen 
der Organi sationsstruktur 
de r jewei I igen Teilanstalt 
und nach Zustimmung des 
jewe(l igen Teilanstalts 
leiters bzw. des Lei t gre
miums über den Leiter des 
Gefangeneneinkaufs, Herrn 
Hinz, App.: 373, bei dem 
Vertrags ! ieferanten der 
Ansta l t für den Gefange
neneinkauf, der Fa. Frey, 
Eichbo rndamm 236, 1 Ber-
1 in- 26, Lebensmi ttel und 
darübe rhinaus Material 
zur Ausstattung von Weih
nach t sfeiern (Tannenzweige 
usw . ) auf eigene Kosten 
zu bez iehen und von der 
Firma in d i e Ansta l t ein
bringen zu lassen. Hierbei 
möchte ich ausdrück! ich 
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betonen , daß das Bez i ehen 
de r Lebensmi tt.e l usw . nur 
ausschließli ch über Her r n 
Hinz abgewickelt werden 
darf. Ferne r weise ich 
darauf hin, daß d ie Wa ren
rechnungen sofort nach Er
halt de r Warensendung zu 
begleichen s ind. Die Firma 
Frey hat zugesagt, im Rah
men ihrer Möglichkeiten 
auch zuberei te te Lebens 
mittel zu I iefern . 

Lieferungen können mon
tags bis frei tags von 9 . 00 
bis 18.00 Uhr, sannabends 
von 9 . 00 b i s 1 3. 00 Uh r er
folgen. An Sonn - und Fe i
ertaqen wird von der Firma 
nicht geliefert. DieTei l
anstaltsleitungen we rden 
gebeten, den in Betracht 
kommenden Personenkreis 
über diese Regeln zu un
terrichten. 

Mit ausdrück ! icher Zu
stimmung des jeweil igen 
Teilanstalts leiters bzw. 
das Leitgremium i s t es 
Gruppenleitern gestattet , 
für die jewe i I ige Gruppe 
Lebensmittel und Genußm i t 
tel von den Beträgen zu 
beschaffen, d iedurch ent 
sprechende Organi sat ions 
maßnahmen de r einze lnen 
Te i lanstalten un t er Um
ständen zur Verfügung ste
hen. 

Die Organisation von 
Weihnacht s feie r n in den 
Arbeitsbetrieben, die An
nahme von Zuwendungen 
durch Firmen der freien 
Wirtschaft pp. im Berei ch 
der Anstaltsbetriebe i s t 
Sache der Arbeit sverwal 
tung . Eine entsprechende 
We i sung der Senatsve rwal 
t ung I iegt in diesem Zu
sammenhang vor . 

gez. 
Lange- Lehngut 
Ltd. Re~ierungsdirekto r 



DIE VORLETZTE SEITE 
GORE VIDAL 
KALK I 
VERLAG STE I t\HAUSEN 
MÜNCHEN 

Der junge John Kelly, 
ein Ex-G.I. aus New Or
leans, behauptet Kalki zu 
sein -jener hinduistische 
Gott, der am Ende der Ta
ge die Menschbei t vernich
ten wird, um zusammen mit 
wenigen Auserwählten ein 
neues Geschlecht zu be
gründen. Um diesen Kalki 
entsteht eine Massenbewe
gung - eine jener Sekten 
und Kulte , wie sie in 
jüngster Zeit überall aus 
dem Boden sprießen. 

Der Autor erweist sich 
in diesem Roman, als bril
lanter Satiriker und Mei
ster der bitterbösen Un
terhaltung . -jol-

ALBERTO GIOVANETTI 
REQUIEM FÜR EINEN SPION 
ROMA.N 
SCHWEIZER VERLAGSHAUS 
ZÜRIQ-f 

Alles ist ungewöhnlich 
an Monsignore Righi, Beo
bachter des Heiligen 
Stuhls bei der UNO. Welt
männisch und aalglatt be
wegt er sich auf dem in
ternationalen Parkett . Da
neben erfüllt er seine 
seelsorgerischen Aufgaben 
mit einer fast auffälligen 
Sorgfalt und Gewissenhaf
tigkeit . Niemand zweifelt 
an seinen lauteren Absich
ten, an seinem unerschüt
terlichen Glauben und an 
seinem unbeirrbaren Gewis
sen. 

Aber dann kommt der 
Stein ins Rollen . Das FBI 
be;ginnt sich für ihn zu 
interessieren. 

Wer ist Righi wirklich? 
Der Autor Alberto Gio

vanetti jedenfalls ist 
Priester . Schon dies ist 
ungewöhnlich an diesem Ro
man. 

-jol-

WIL+ BERTHOLD 
HEISSES GELD 
R<»1AN 
ELANVALET MÜNCHER 

Horst Linsenbusch ist 
ein Mann, der sich jeder 
Situation anpassen kann . 
Daß er kurz vor der "Macht
übernahme" die Tochter 
eines Gauleiters heirate~ 
te, kam seiner Karriere im 
Dritten Reich sehr zustat
ten . Als niemend mehr an 
den Endsieg glaubt, be
treibt er von Paris aus 
Menschenhandel im großen 
Stil: In letzter Minute 
können sich betuchte Ju
den freikaufen. 

Gleich nach Kriegsende 
wird er verhaftet und zum 
Tode verurteilt. Durch ei
ne List rettet Linsenbusch 
seine Haut: Er verspricht, 
die Amerikaner zum "Geld
versteck" zu führen. Dabei 
kann er fliehen. 

-jol-

C.C BERGJUS 
IER FEUERGOTT 
RO"'AN 
c I BERTEIJ'1!\NN VERLAG 
MÜNCHEN 

c.c. Bergius vers~eht 

es wie kaum ein anderer 
Autor, die Schilderung 
aben~euerlicher Gescheh
nisse in fernen Ländern 
mit hochinteressanter In

formation zu verknüpfen. 
In seinem neuen Roman 

"Der Feuergott" führt er 
den Leser in ein Zeitalter, 
das reich war an Entdek
kungen, tollkühnen ~ben

teuern und weltgeschicht
lichen Umbrüchen. 

C.C. Bergius läßt den 
gefesselten Leser in die 
Zeit der spanischen Sil
berflotte eintauchen und 
verdeutlicht dabei sehr 
ausgeprägt diepolitischen 
Verwicklungen dieser Zeit. 

-jol-
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HELLA SCHLUMBERGER 
11

DURCHS FREIE KURDISTAN" 
BERTELMANN VERLAG 
MÜNQ-IEN 

zweimal im Sommer 
1979 und im vlinter 1979/80 
verbrachte die Münchener 
Journalistin Hella Schlum
berger Monate im Auf
standsgebiet der irani
schen Kurden. Während ihr 
in Teheran die Welt des 
Islam fremd und wenig an
ziehend erschien, fühlte 
sie sich bei den Kurden 
fast wie zu hause. Sie leb
te mit Aufständischen, be
suchte ihre Kampfstellun
gen und geriet in das Feu
er der Chomaini l1ilizen . 

Ein Bericht einer Ken 
nerin des Volkes und des 
Landes. Das Werk ist gera
de in der jetzigen Zeit 
hochaktuell . 

-jol-

KURT VONNEGUT 
GALGENVOGEL 
JAILBIRD 
Ra-1AN 
PIPER VERLAG MÜNCHEN 
US-BESTSELLER NR, 1 

In seinem neuestenBuch 
von der amerikanischen 
Kritik als sein bester Ro
man gepriesen macht Von 
negut Unmögliches möglich: 
Auf 400Seiten gibt er ei 
nen Kommentar zu den wirt
schaftlichen und politi 
schen Fiaskos dieses Jahr
hunderts - vom Justizmord 
an Sacco und Vancetti bis 
Auschwitz, von der Welt
wirtschaftkrise bis zu f,Ya

tergate , von den amerika
nischen Arbeiterkämpfen 
bis zu den Nürnberger Pro
zessen. Und zugleich er
zählt er eine Liebes
geschichte, ein Großstadt 
märchen, eine inspirierte 
Parabel und , wie in ande
ren Romanen zuvor, Bruch
stücke seiner eigenen Bio
graphie. - jol -
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